
190 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates VIII. GP. 

13. 2. 1957. 

Regierungsvorlage. 

Bundesgesetz vom 1957 
über die Gebühren der Zeugen, Sachver
ständigen, Dolmetsche, Geschwornen und 
Schöffen im gerichtlichen Verfahren und 
der Vertrauenspersonen (Gebiihrenanspruchs-

gesetz). 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

ARTIKEL I. 

§ 1. Zeugen, Sachve~ständige, Dolmetsche, Ge
schworne und Schöffen haben für ihre Tätigkeit 
im gerichtlichen Verfahren, Vertrauenspersonen 
für' ihre Tätigkeit in dem im Geschwornen- und 
Schöffenlistengesetz berufenen Kommissionen 
Anspruch auf foJgende Gebühren. 

A. Zeugen. 

Umfang der Gebühr. 

§ 2. (1) Der Zeuge hat nach Maßgabe der §§ 3 
bis 17 Anspruch " 

1. auf Ersatz der notwendigen Kosten, die 
durch die Reise an den Ort der Vernehmung, 
durch den Aufenthalt an diesem Ort und durch 
die Rückreise verursacht werden; 

2. auf Entschädigung für Zeitversäumnis, 
wenn ihm durch dieses Versäumnis 

a)Lohn oder Gehalt entgeht oder 
b) ein im Verhältnis zu seinem Gesamtein

'kommen empfindlicher Abbruch an seinem 
Erwerb verursacht wird oder' 

c) wenn er einen Stellvertreter bezahlen muß. 

(2) Zeugen, die im öffentlichen Dienst stehen, 
haben anstatt des Anspruchs nach Abs. 1 Z. 1 
Anspruch auf Gebühren, deren Höhe sich nach 
der für den Zeugen geltenden Reisegebühren
vorschrift richtet, falls der Richter (Vorsitzende), 
vor dem die Beweisaufnahme stattgefunden hat, 
bestätigt, daß der Zeuge über dienstliche Wahr
nehmungen vernommen worden ist. Sie haben 
keinen' Anspruch auf Entschädigung für Zeitver
säumnis nach Abs. 1 Z. 2. 

(3) Der Anspruch nach Abs. 1 oder 2 steht dem 
Zeugen auch dann zu, 

1. wenn er zur Beweisaufnahme erschienen, 
seine Vernehmung aber ohne sein Verschulden 
unterblieben ist, oder 
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2. wenn er ohne Vorladung erschienen ist und 
vernommen wurde; er hat jedoch nur den An
spruch, der ihm bei einer Vernehmung im Wege 
der Rechtshilfe vor dem nach seiner Wohnung 
oder Arbeitsstätte örtlich zuständigen Gericht 
gebühren würde, sofern nicht der Richter (Vor
sitzende), vor 4em die Beweisaufnahme stattge
funden hat, bestätigt, daß seine u n mit t e 1-
bar e Vernehmung zur Aufklärung der Sache 
erforderlich war. 

(4) Eine höher~ Zeugengebühr, die dadurch 
entsteht, daß der Aufenthaltsort oder die Ar-' 
beitsstätte des Zeugen vom Sitz des Gerichts 
weiter entfernt ist a'ls der auf ,der Ladung ange
gebene Ort, gebührt dem Zeugen nur dann, wenn 
er diesen Umstand dem' Gericht unverzüglich 
nach Erhalt der Ladung angezeigt und das Ge
richt trotzdem die Ladung nicht rechtzeitig 
widerrufen hat; dies hat der Richter (Vor
sitzende), vor dem die Beweisaufnahme stattge
funden .hat, zu bestätigen. 

(5) Ein Zeuge, der die Aussage ungerechtfertigt 
verweigert, hat keinen Anspruch auf Zeugen
gebühr. 

(6) Im Strafverfahren haben der Privatankläger 
und der statt des öffentlichen Anklägers ein
schreitende Privatbeteiligte auf Zeugengebühr 
keinen Anspruch. 

(7) Einer Begleitperson des Zeugen steht der 
Anspruch auf Zeugengebühr zu, wenn der Zeuge 
der Begleitperson wegen seines jugendlichen Al
ters oder wegen eines Gebrechens bedurfte. 

Geltendmachung der Gebühr. 

§ 3. (1) Der Zeuge hat den Anspruch auf seine 
Gebühr längstens binnen 14 Tagen nach dem 
Abschluß seiner Vernehmung oder seinem Er
scheinen (§ 2 Abs.3 Z.1) bei sonstigem Verfust 
schriftlich oder mündlich bei dem Gericht, vor 
dem die Beweisaufnahme stattgefunden hat oder 
stattfinden sollte, geltend zu machen. Hierauf ist 
der Zeuge in der Vorladung aufmerksam zu 
machen. Schriftliche Ansuchen bedürfen nicht der 
Unterschrift eines Rechtsanwalts. 

(2) Die Bestimmungen des Abs. 1 gelten auch 
für Zeugen, die Anspruch auf Gebühren nach der 
Reisegjebührenvorschrift haben (§ 2 Abs. 2). Sie 
haben bei Ge1tendmachung der Gebühr eine von 
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ihrer zuständigen Dienststelle bestätigte Reise
rechnung beizubringen. 

(3) Dem Zeugen ist auf Antrag ein zur Bestrei
tung der Reise zum Gericht ausreichender Vor
schuß zu gewähren. 

Bestimmung der Gebühr. 

§ 4. (1) Die Zeugengebühr wird von einem da
mit betrauten Bediensteten jenes Gerichts be
stimmt, vor dem die Beweisaufnahme stattge
funden hat oder stattfinden sollte. Er entscheidet 
auch über die Gewährung eines Vorschusses nach 
§ 3 Abs.3. 

(2) Die bestimmte Zeugengebühr ist dem Zeu
gen mündlich bekanntzugeben. Eine schriftliche 
Ausfertigung ist ihm nur auf sein Verlangen 
binnen drei Tagen nach der Bekanntgabe zuzu
stellen; über dieses Recht ist der Zeuge bei Be
kaniltgabe der Zeugengebühr zu belehren. Hat 
der Zeuge seine Gebühr schriftlich geltend 
gemacht, so ist ihm stets eine schriftliche Aus
fertigung zuzustellen. 

(3) Gegen die Bestimmung der Zeugengebühr 
kann nur 'der Zeuge binnen 14 Tagen die Be
schwerde an den Leiter des Gerichts ergreifen. 
Die Frist beginnt mit der Bekanntgabe der Ge
bühr an den Zeugen, im Falle der schriftlichen 
Ausfertigung (Abs. 2) mit dem Tage nach Zustel
lung der Ausfertigung. Schriftliche Beschwerden 
bedürfen nicht der Unterschrift eines Rechtsan
walts. Der Leiter des Gerichts kann in einem 
solchen Fall die Bestimmung der Zeugengebühr 
auch zum Nachteil des Zeugen ändern. Die Ent
scheidung des Leiters des Gerichts ist mit einer 
Begründung dem Zeugen in schriftlicher Ausfer
tigung zuzustellen. 

(4) Gegen die gänzliche oder teilweise Verwei
gerung eines Vorschusses nach § 3 Abs.3 kann 
nur der Zeuge binnen 14 Tagen, nachdem er 
hievon verständigt worden ist, die Beschwerde 
an den Leiter des Gerichts erheben. Gegen die 
Gewährung eines Vorschusses an den Zeugen 
ist ein Rechtsmittel nicht· zulässig. 

(5) Gegen die Entscheidungen des Leiters des 
Gerichtes nach Ahs. 3 und 4 ist ein Rechtsmittel 
nicht zulässig. 

sprochene Zeugengebühr, so hat der Zeuge die 
zuviel bezahlten Beträge zurückzuerstatten. Sie 
sind vom Zeugen nach den für die Einbringung 
der gerichtlichen Gebühren und Kosten geltenden 
Vorschriften einzubringen. 

Reisekosten. 

§ 6. Der Ersatz der notwendigen Reisekosten 
(§ 2 Abs. 1 Z. 1) um faßt nach Maßgabe der §§ 7 
bis 12 die Kosten der Beförderung des Zeugen 
mit einem Massenbeförderungsmittel für die. 
Strecke zwischen der Wohnung oder der Arbeits
stätte des Zeugen und dem Ort seiner Verneh
mung, die Kosten der Benützung anderer Be
förderungsmittel sowie die Entschädigung für zu 
Fuß zurückgelegte Wegstrecken (Kilometergeld). 

§ 7. (1) Als Au'sgangspunkt und Endpunkt der 
Reisebewegung ist die Wohnung oder die Ar
beitsstätte des Zeugen anzusehen, sofern § 2 
Abs. 3 Z. 2 oder § 2 Abs. 4 nichts anderes be
stimmen. 

(2) Für den Weg zum und vom Bahnhof ge
bührt der Ersatz der Kosten für die BenUtzung 
eines Massenbeförderungsmittels oder, unter den 
Voraussetzungen des § 10, anderer Beförderungs
mittel. Als Bahnhof gelten die Bahnhöfe und 
Haltestellen der Eisenbahnen, die Haltestellen 
der überlandautobusse, die Anlegestellen der 
Schiffe und die Flughäfen. 

(3) Tritt in Strafsachen in der Verhandlung 
eines Gerichts eine längere Pause ein, so sind dem 
Zeu,gen, der sich in dieser Zeit mit Erlaubnis des 
Richters (Vorsitzenden), vor dem die Beweis
aufnahme stattfindet, in seine Wohnung oder an 
seine Arbeitsstätte begibt, die Kosten der Heim
reise und der neuerlichen Reise an den Ort der 
Vernehmung zu vergüten, soweit sie die Aufent~ 
haltskosten und die Entschädigung für. Zeitver
säumnis für die Zeit seiner Abwesenheit nicht 
übersteigen. 

§ 8. (1) Massenbeförderungsmittel im Sinne 
dieses Bund~sgesetzes ist j.edes Beförderungs
mittel, das der Vermittlung des Verkehrs 
zwischen bestimmten Orten (Ortsteilen) dient 
und dessen Inanspruchnahme mehreren Personen 
gleichzeitig, jedoch unabhängig voneinander, 

Zahlung der' Gebühr. . gegen Entrichtung eines allgemein festgesetzten 

§ 5. (1) Die Gebühr ist dem Zeugen aus ?en Fahrpreisesoffensteht. 
Amtsgeldern des Gerichts oder aus einem Kosten- (2) Führen verschiedene Massenbeförderungs
vorschuß womöglich sogleich zu zahlen oder, mittel zu demselben Ziel, so hat der Zeuge die 
wenn dies nicht geschehen kann, kostenfrei zu Wahl. 
übermitteln. Die Beschwerde an den Leiter des (3) Der Fahrpreis wird nach den jeweils gelten
Gerichts (§ 4 Abs. 3) hemmt die ZahJung nur, den Tarifen vergütet. Von be.stehenden allg.emei
wenn die Beschwerde unmittelbar nach Bestim- nen Tarifermäßigungen ist Gebrauch zu machen. 
mung der Gebühr erho'ben wird. Für Strecken, auf denen der Zeuge für seine 

(2) Wird die Zeugengebühr anläßlich einer Be- Person zur freien oder .ermäßigten Fa'hrtmit 
schwerde des Zeugen vom Leiter des Gerichts dem benützten Massen:beförderungsmittel be
herabgesetz.t (§ 4 Abs. 3) oder übersteigt der dem rechtigt ist, gebührt keine Vergütung oder nur 
Zeugen bezahlte Vors~huß (§ 3 Abs.3) die zuge- . die Vergütung des ermäßigten Fahrpreises. 

\ 
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§ 9. (I) Dem Zeugen gebührt für Strecken, die dann benützen, wenn er m ,emer Strafsache ver
er mit der Eisenbahn oder auf einem Schiff zu- nommen wel'den soll und der Richter (Vor
rüddegt, die Vergütung nach der niedrigsten sitzende), vordem die Beweisaufnahme statt
Klasse. finden 5011, die Benützung des Schlafwagenplatzes 

(2) Die Vergütung für eine Platzkarte gebührt (der Kabine) bewilligt. Dies darf er nur, wenn 
dem Zeugen dann" wenn die Sicherung eines Sitz- die Reise wegen der Länge des Reiseweges erst 
platzes wegen hohen Alters, schlechten Gesund- nach Mitternach,t enden würde oder wenn die 
heitszustandes oder langen Reiseweges gerecht- Reise zur Nachtzeit (22 Uhr bis 6 Uhr) an
fertigt ist. . getreten werden muß, weil die Dringlichkeit der 

Strafsache die sofortige Vernehmung des Zeugen 
§ 10. (1) Die Benützung von Beförderungs- f d d b d R' . I d· . h M b f·· d . I· er 01' ert, " er Zeuge a er, wenn er' en , elsewe,g 

mitte n, le nie tassen e or erungsmltte 1m T ··ckl " d V' h 
S' d § 8 Ab 1 . d· r" am ag zuru eg·en wur e, zur erne mung 

mne es 's. sm, Ist zu asslg, nicht mehr rechtzeitig erscheinen könnte. Bei Be-
a) w:enn ~ie .. Zeugenge~ühr b~i Be~ützu~g I nützung eines Schlafwagens oder einer Kabine 

d~eses .Befor~~rungsml~tels mcht hoh:.r Ist ge,bührt dem Zeugen außer den Kosten hiefür die 
als bel Benutzung emes Massenbeforde- Ver<7ütung nach der für die Benützun<7 von 

. I od b b 
rungsmltte s er Schlafwagen oder Kabiilen tarifmäßig erforder-

b) wenn der Zeuge ·nur durch die Benützung lichen niedrigsten Klasse. . 
dieses Beförderungsmittels den Ort seiner 
Vernehmung zeitgerecht erreichen kann 
oder 

c) wenn ihm wegen eines körperlichen Ge
brechens die Benützung eines Massen
beför.derungsmittels nicht zugerhutet wer
den kann. 

Hiebei gebührt dem Zeug.en, soweit in den 
folgenden A:bsätzen nicht etwas anderes be
stimmt ist, der Ersatz der tatsächlich aufgelaufe
nen Kosten. Benützen mehrere Personen ein 
solches ,BeförJ.erUIlgsmittel gemeinsam, so ge
bührt jeder von ihnen der entsprechende Teil 
der Kosten. 

(2) Unter den im Abs. 1 genannten Voraus'
setzungen gebührt dem Zeugen für die Be
nützungeines eigenen Kraftfahrzeuges die nach 
der Reisegebührenvorschrift für Bundesbeamte 
hiefür vorgesehene Vergütung, bei Benützung 
eines eigenen Fahrrades gelten die Bestimmungen 
iiber das Kilometergeld. Benützt der Zeuge ein 
eigenes l\.raftfahrzeug oder Fahrrad, ohne daß 
die V oraussetzU:ngen des Abs. 1 vorliegen, so ge
bühren ihm' lediglich die Reisekosten für ein 
Massenbeförderungsmittel. 

(3) Bei Benützung eines dem Zeugen unent
geltlich zur Verfügung gestellt.en Kraftfahrzeuges 
gebü:hrt keine Vergütung. 

§ 11. (1) Der Zeuge darf ein Flugzeug nur be
nützen, wenn ·er in einer Strafsache vernommen 
werden soll, aus dem Ausland geladen wird und 
der Richter (Vorsitzende), vor dem die Beweis
aufnahme stattfinden soll, die Benützung des 
Flugzeuges bewilligt. Dies darf er nur, wenn die 
Benützung des Flugzeuges desha~b erforderlich 
ist, wei~ die Dringlichkeit .der Stmfsache die 
sofortige Vernehmung des Zeugen erfordert, 
der Zeuge aber bei Benützung eines anderen Ver
kehrsmittels zur Vernehmung nicht mehr recht~ 
zeitig erscheinen könnte. 

(2) Der Zeuge darf einen Schlafwagenplatz auf 
Eisenhahnen oder eine Kabine auf Schiffen nur 

§ 12. (1) Wenn der Zeuge mangels eines Mas
senbeför.derungsmittels oder anderer Beförde
rungsmintel auf der Hin- oder Rückreise Weg
strecken von mehr 301s zwei Kilometern zu Fuß 
zurücklegen muß, so gebührt ihm ein Kilometer
geld von 1 S für jeden vollen Kilometer. 

(2) Für die Ermittlung der Länge der Weg
strecken, für die das Kilometergeld gebührt, is,t 
die kürzeste gangbare Verib.indung maßgebend. 
Ist die Länge der zurückgelegten Wegstrecken, 
für die das Kilometergeld gebührt, nicht fest
S'teHbar, so ·ist für jede Viertdstunde der Be
wegung eine Vergütung in der Höhe des Kilo
metergeldes für einen Kilometer zu leisten. 

. (3) Hat der Zeuge größere Höhenunterschiede 
zu überwinden, so entspricht der Strecke von 
einem Kilometer ein Höhenunt·erschied von 
75 Metern im An- oder Ahstieg. 

(4) Das Kilometergeld gebührt auch dann, 
wenn ein Massenbeförderungsmittel zwar vor~ 
handen ist, aber nach Lage der Verhältnisse nicht 
benützt werden kann oder durch Zurücklegung 
der betreffenden, Wegstrecke ohne Benü'tzung 
eine.s Massenbeförderungsmitt.els die Dauer 'der 
Reis'e wesentlich abgekürzt wird. 

Aufenthaltskos.ten. 

§ 13. Die Aufenthaltskos'ten (§ 2 Ahs. 1 Z. 1) 
umfassen 

1. den Mehraufwand für die Verpflegung? 
wenn die durch die Reise und den Aufenthalt am 
Ort der Vernehmung verursachte Abwesenheit 
von der Wohnung den Zeugen zwingt, das Früh
stück, Mittag- oder Abendessen anderswo als an 
seinem gewöhnlichen Speiseol't einzunehmen; 

2. die Auslagen für die unvermeidliche Nächti
gung während der. Reise oder am Ort der Ver
nehmung. 

§ 14. (1) Dem Zeugen sind als Mehraufwand 
.für die Verpflegung zu vergüten 
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1. für das Frühstück .......... ,...... lOS, 

2. für das Mittagessen ............... 20 S, 

3. für das Abendessen ............... 20 S. 

(2) Der Mehraufwand für das Frühstück ge-
bührt, wenn die Reise vor 7 Uhr angetreten, 
jener für das Abendessen, 'wenn die Reise nach 
20 Uhr heendet worden i8't. 

§ 15. (1) Dem Zeugen ist als Auslage für jede 
un,vermeidliche Nächtigung ein Betrag von, 20 S 
zu vergüten. Unvermei,dlich ist die Nächtigung 
auch dann, wenn die Reise zur Nachtzeit (22 Uhr 
bis 6 Uhr) angetreten oder he,ende't werden 
müßte. 

(2) Weist der Zeuge nach, daß die Auslagen 
für die in Ansprudl genommene Nachtunter
kunftden im Abs. 1 ,angeführten Betrag über
steigen, so gebührt ihm eine Nächtigungsgebühr 
in der Höhe der nachgewiesenen Auslagen, 
höchstens aber im Betrag von 45 S. 

Entschädigung für Zeitversäumnis. 

§ 16. Die Entschädigung für Zeitversäumnis 
(§ 2 Abs, 1 Z. 2) gebührt, sofern § 2 Abs. 3 Z. 2 
oder § 2 Abs. 4 nichts anderes bestimmen, für 
die Zeit, die der Zeuge infolge seiner Verneh
mung vom V erlas~en der Wohnung oder der 
Arbeitsstätte bis zur Rückkehr aufwenden muß; 
außerdem ist ,darauf Bedacht zu nehmen, wann 
der Zeuge nach seiner Rückkehr die Arbeit 
wieder ,aufnehmen kann. 

§ 17. (1) Kann der Zeuge die Höhe des 
Schadens, der ihm nach § 2 Abs. 1 Z. 2 ver
ursacht worden ist, durch Bestätigungen des 
DienS't(Arbeit)gebers oder durch sonstige Bestäti
gungen bescheinigen, so gebührt ihm voller Er
satz, einem Dienst(Arbeit)nehmer (§ 2 Abs. 1 
Z. 2 Ht a) ist hiebei der entgangene Nettolohn 
(-gehalt) zu vergüten. 

(2) Vermag der Zeuge zwar die Tatsache des 
Schadens n,ach § 2 Abs. 1 Z. 2, nicht aber dessen 
Höhe zu bescheinigen, so gebührt ihm eine Ent
schädigung von 5 S für jede, wenn auch nur be
gonnene Stunde, für die er Anspruch auf Ent
schädigung für Zeitversäumnis hat (§ 16), h5ch-
stens jedoch 40 S für einen Tag. \' 

B. Sachverständig,e.' 'I 

Umfang der Gebühr. 

§ 18. (1) Der Sachverständige hat nach Maß
gabe der §§ 19 bis 36 Anspruch 

1. auf Ersatz der notwendigen Kosten, die 
durch die Reise ,an den Ort der Beweisaufnahme, 
durch den Aufenthalt an diesem, Ort und durch 
die Rückreise verursacht werden; 

2. auf Ersatz ,der durch seine Tätigkeit im 
gericiltlichen Verfahren sonst verursachten not
wendigen Auslagen; 

'3. auf Entschädigung für Zeitversäumnis, 
wenn mit dieser Versäumnis ein Erwerbsent
gang verbunden ist; 

4. auf Entlohnung~ür Mühewaltung. 
(2) Sachverständige, die im öffentlichen Dienst 

stehen, haben anstatt des Anspruchs nach Abs. 1 
Z. 1 Ansprudl auf Gebühren, deren Höhe sidl 
nach der für den Sachverständigen geltenden 
Reisegebührenvorschrift richtet. 

(3) Der Anspruch nach Abs. 1 Z. 1 bis 3 oder 
Abs.2 steht dem Sachverständigeri auch dann zu, 
wenn er zur Beweisaufnahme erschienen, diese 
aber ohne sein Verschulden unterblieben ist. 

(4) Ein Sachverständiger, der die Vornahme der 
ihm obliegenden Verrichtungen ungerechtfertigt 
verweigert, hat keinen Anspruch auf Sachver
s,tändigengebühr. 

§ 19. (1) Werden zu einer Amtshandlung 
mehrere Sachverständige zug'ezogen, so hat jeder 
von ihnen Anspruch auf die volle Gebühr, so
fern im folgenden nichts anderes bestimmt wird. 

(2) Die Sachverständigen sind an die vom Ge
richt erteilten Weisungen über die Gegenstände, 
die Art und den Umfang der Untersuchung 
gebunden. Sie sind auch ohne solche Weisungen 
verpfliChtet, von der Untersuchung weiterer Ge
genstände abzusehen, sobaLd der ihnen bekannt
gegebene Zweck der Untersuchung erreicht ist. 

(3) Sachverständigen gebührt für V errichwn
gen, die sie ohne gerichtlichen Auftrag oder ent
gegen den Vorschriften des A:bs. 2 vornehmen, 
kein,e Vergütung. 

Geltendmachung der Gebühr. 

§ 20. (1) Der Sachverständige hat den Ansprudl 
auf seine Gebühr längstens binnen 14 Tagen nach 
der Beendigung seiner Tätigkeit bei sonstigem 
Verlust schriftlich oder mündlich bei dem Ge
richt, vor dem die Beweisaufnahme stattgefunden 
hat oder stattfinden soJlte, geltend zu' machen. 
Hierauf ist der Sachverständige in der Vorladung 
iufmerksam zu machen. Schriftliche Ansuchen 
bedürfen nicht der Unterschrift eines Rechts
anwalts. 

(2) Die Bestimmungen: des Abs. 1 gelten audl 
für Sachverständige, die Anspr~ch auf Gebühren 
nach der Reisegebührenvorschrift haben (§ t 8 
Abs. 2). Sie haben bei Geltendlpachung der Ge
bühr eine von ihrer zuständigen Dienststelle be
stätigte Reiserechnung beizubringen. 

(3) Dem Sachverständigen ist auf Antrag em 
angemessener Vorschuß zu gewähren. 

Bestimmung der Gebühr. 

§ 21. (1) Die Sachverständigengebühr wird von 
dem Richter (Vorsitzenden) bestimmt, vor dem 
die Beweisaufnahme stattgefunden hat oder .statt
finden sollte. über die Gewährung eines Vor
schusses nach § 20 Abs. j entscheidet 'der Richter 
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(Vorsitzende), vor dem die Beweisaufnahme statt
finden soll. 

(2) Der Richter (Vorsitzende) kann vor der 
Gebührenbestimmung den Sachverständigen auf
fordern, sich über Umstände, die für die Ge
bührenbestimmung von Belang sind, ergänzend 
zu äußern. 

(3) Beschlüsse, womit die Sachverständigen
gebühr bestimmt oder über die Gewährung eines 
Vorschusses entschieden wird, sind stets zu be

-gründen. 
(4) Der Beschluß, womit die Sachverständigen

gebühr bestimmt wird, ist zuzustellen 
1. 'in Strafsachen dem Sachverständigen, dem 

Ankläger und dem Beschuldigten (Verdächtigten, 
Angeklagten, Verurteilten); 

2. in Zivilrechts sachen dem Sachverständigen, 
den Parteien und, sofern die Sachverständigen
gebühr nicht ganz aus einem bereits erlegten Vor
schuß bezahlt werden kann, dem Revisor. 

(5) Die im Abs.4 genannten Personen können ge
gen die Bestimmung der Sachverständigengebühr 
hinnen 14 Tagen, in' Exekutionssachen binnen 
acht Tagen nach ZusteLlung des Beschlusses in 
Strafsachen die- Beschwerde, in Zivilrechtssachen 
den Rekurs an den übergeordneten Gerichtshof 
erheben. § 516 ,der Zivilprozeßordnung ist nicht 
anzuwenden. Das gleiche Recht steht dem Sach
verständigen gegen die gänzliche oder teilweise 
Verweigerung eines Vorschusses nach § 20 Abs. 3 
zu. Gegen die Gewährung eines Vorschusses an 
den Sachverständigen ist ein Rechtsmittel nicht 
zulässig. Schriftliche Rechtsmittel bedürfen nicht 
der Unterschrift eines Rechtsanwalts. 

Zahlung der Gebühr. 

§ 22. (1) Die Gebühr ist dem Sachverständigen 
aus den Amtsgeldern des Gerichts oder aus einem 
Kostenvorschuß nach Rechtskraft des Beschlusses, 
mit dem sie bestimmt wurde, kostenfrei zu über
mitteln, sofern der Sachverständige nicht die 
frühere Zahlung der Gebühr verlangt. 

(2) Wird die Sachverständigengebühr vor ihrer 
rechtskräftigen Bestimmung bezahlt und durch 
eine Rechtsmittelentscheidung 'herabgesetzt oder 
übersteigt der dem Sachverständigen bezahlte 
Vorschuß (§ 20 Abs. 3) die rechtskräftig be
stimmte Gebühr, so hat der Sachverständige die 
zuviel bezahlten Beträge, abzüglich der vom 
Unterschiedsbetrag zu entrichtenden Umsatz
steuer, zurückzuerstatten. Sie sind vom Sach
verständigen nach den für die Einbringung der 
gerichtlichen Gebühren und Kosten geltenden 
Vorschriften einzubringen. 

Reisekosten. 

5 

(2) Dem Sachverständigen gebührt für Strecken, 
die er mit der Eisenbahn oder auf einem Schiff 
zurücklegt, die V ergü tung nach der höchsten 
Klasse, wenn aber das vom' Sachverständigen be
nützte Beförderungsmittel diese Klasse nicht 
führt, nach der nächstniedrigeren tatsächlich ge-
führten Klasse. ' 

(3) Die' Benützung von Beförderungsmitteln, 
die nicht Massenbeförderungsmittel im Sinne des 
§ 8 Abs. 1 sind, oder eines eigenen Kraftfahr
zeuges ist auch dann zulässig, wenn Gewicht, 
Umfang oder Beschaffenheit der Werkzeuge, Ge
räte oder sonstigen Gegenstände, ,die der Sach
verständige zur Beweisaufnahme mitnehmen 
muß, dies rechtfertigt. Für die Benützung des 
eigenen Kraftfahrzeuges gehührt in diesem Fall 
die nach der Reisegebührenvorschrift für Bundes
beamte hi~für vorgesehene Vergütung. 

Aufenthaltskosten. 

§ 24. Die Bestimmungen der §§ 13 bis 15 über 
die Aufenthaltskosten des Zeugen sind auf den 
Sachverständigen sinngemäß anzuwenden. 

Ersatz der sonst verursachten notwendigen 
Auslagen. 

§ 25. (1) Die dem Sachverständigen sonst ver
ursachten notwendigen Auslagen (§ 18 Abs. 1 
Z. 2) umfassen unter anderen: 

1. die Kosten für die Vorbereitung des Gut
achtens; 

2. die Kosten für die Anfertigung von Photo
graphien und Photokopien; 

3. die Vergütung für die bei der Untersuchung 
-verbrauchten Stoffe; 

4. die angemessenen Kosten für die Verwen
dung von Hilfskräften, sofern deren Beiziehung 
durch Art und Umfang der Tätigkeit des Sach
verständigen gerechtfertigt ist; diese Kosten dür
fen die Höchstsätze der Entschädigung für Zeit
versäumnis nach § 26 Abs. 2 nicht übersteigen; 

5. die entrichteten Stempelgebühren; 
6. die von der Sachverständigengebühr zu ent

richtende Umsatzsteuer; 
7. eine Schreihgehühr für das Schreiben von 

Befund und Gutachten einschließlich der Beilagen 
hiezu und für die Beistellung der Schreibmittel, 
im Betrag von 4 S für jede Seite (§ 38 Abs. 2). 

(2) Für die Beistellung von Werkzeugen und 
Geräten, die eine dauernde Verwendung zulassen, 
gebührt kein Ersatz. 

Entschädigung für Zeitversäumnis. 

§ 26. (1) Die Entschädigung für Zeitversäumnis 
(§ 18 Abs. 1 Z. 3) gebührt für die Zeit, die der 
Sachverständige außerhalb seiner Wohn,ung oder 

§ 23. (1) Die Bestimmungen der §§ 6 bis 8, 9 , gewöhnlichen Arbeitsstätte verbringen muß, um 
,Abs. 2, 10 bis 12 über die Reisekosten des Zeugen seiner Tätigkeit im gerichtlichen Verfahren nach
sind auf den Sachverständigen sinngemäß anzu- zukommen, sofern ihm hiefür nicht eine Ent-
wenden.' lohnung für Mühewaltung gebührt. 

190 der Beilagen 2 
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(2) Die Entschädigung für Zeitversäumnis ist 
unter Berücksichtigung der Erwerbsverhältnisse 
des Sachverständigen zu bemessen. Sie beträgt 
jedoch 

a) hinsichtlich der im § 27 Z. 2 lit. bund § 35 
genannten Sachverständigen für jede, wenn 
auch nur begonnene Stunde höchstens 5 S, 
für einen Tag höchstens 40 S, 

b) hinsichtlich der übrigen Sachverständigen 
für jede, wenn auch nur begonnene Stunde 
höchstens 15 S, für einen Tag höchstens 
150 S. 

(3) Liegen die Wohnung und die gewöhnliche 
Arbeitsstätte des Sachverständigen außerhalb des 
Ortes seiner Tätigkeit im gerichtlichen Verfahren, 
so erhöht sich die Entschädigung für Zeitver
säumnis nach Abs. 1 und 2 bei einer Entfernung 

a) von 50 bis 100 km auf das Doppelte, 
b) von 100 bis 300 km auf das Dreifache, 
c) von inehr als 300 km auf das Vierfache. 

Sind die Wohnung und die gewöhnliche Ar-
beitsstätte vom Ort der Tätigkeit im gerichtlichen 
Verfahren nicht gleich weit entfernt, so ist die 
geringere Entfernung maßgebend. 

Entlohnung für Mühewaltung. 

§ 27. Der Sachverständige hat nach Maßgabe 
der folgenden Bestimmungen Anspruch auf Ent
lohnung für Mühewaltung: (§ 18 Abs. 1 Z. 4): 

i. Gilt für die Leistung ein Tarif (§§ 28 bis 
36), so ist die Entlohnung nach diesem zu be
stimmen. 

2. Mangels eines Tarifes ist zu unterscheiden: 
a) Stellt das Gutachten eine wissenschaftliche 

oder künstlerische Leistung dar oder setzt 
es besondere fachliche. Kenntnisse voraus, 
die nur durch höhere Studien oder durch 
eingehende Schulung oder Vorbildung er
worben werden, so ist die Entlohnung für 
Mühewaltung nach richterlichem Ermessen 
unter Berücksichtigung des für die Leistung 
selbst n~twendigen Aufwands an Zeit und 
Mühe und unter Bedachtnahme auf das für 
ähnliche Leistungen des Sachverständigen 
in Ausübung seiner außergerichtlichen, be
ruflichen Tätigkeit übliche Entgelt zu be
stimmen. 

b) Genügen für die Sachprüfung die gewöhn
lichen handwerksmäßigen oder geschäft
lichen Erfahrungen, so gebührt dem Sach
verständigen unter Berücksichtigung des für 
die Leistung selbst notwendigen Zeitauf
wands ein Betrag von 12 S für jede, wenn 
auch nur begonnene Stunde, höchstens je
doch 120 S für einen 'tag. 

Tarife. 

Ärzte. 

§ 28. Die Entlohnung für Mühewaltung be
trägt: 

1. für di~ Untersuchung 
a) auf Körperbeschädigung, samt Befund und 

Gutachten über die Art und den Grad der 
Beschädigung oder der Gesundheitsstörung, 
über Dauer und Grad der Schmerzen, der 
Berufs- oder Erwerhsunfähigkeit und über 
eingetretene und noch zu erwartende 
Dauerfolgen, 

b) ob eine Defloration, ein Gesmlechtsakt oder 
ein Geburtsakt stattgefunden hat, samt Be
fund und Gutachten, 

c) über den vermutlichen Zeugungstermin, 
samt Befund und Gutachten, 

d) auf Körperbeschaffenheit, zum Beispiel 
auf Zeugungsfähigkeit, Beischlafsfähigkeit, 
Schwangerschaft, Gebärfähigkeit, samt Be
fund und Gutachten, 
wenn eine umständliche wissen
schaftliche Begründung notwendig ist 80 S, 
sonst .......................... 20 S; 

2. für die Untersuchung auf Verneh
mungs-, Verhandlungs-, Haft~ oder Ar
beitsfähigkeit 

a) samt Befund und Gutamten .. '. . •. 35 S, 
b) samt Berimt ................... 25 S, 
c) bei Reihenuntersuchungen ....... 6 S; 

3. für die Untersuchung des Geistes-
oder Nervenzustands samt Befund und 
Gutachten, 

a) wenn eine umständliche wissen
schaftlicheBegründung notwendig ist 350 S, 

b) wenn es zwar nicht einer solchen 
Begründung, aber eines beträcht-
lichen· Aufwands an Zeit und Mühe 
bedarf ..•...................... 

c) bei Reihenuntersumungen ....... . 
d) sonst ......................... . 

4. a) Hir die Leichenöffnung (Unter
sumung von Leimenresten oder 
Leimenteilen), samt Befund und 
Gutachten, 
aa) wenn die Leiche durch Fäulnis 

stark verändert ist .......... . 
bb) wenn eine umständliche wissen

schaftliche Begründung not-
wendig ist ................ . 

cc) sonst ..................... . 
b) für die Leichenöffnung an einer un

reifen menschlichen Frucht, samt Be-
fund und Gutachten, 
aa) wenn die Frucht durch Fäulnis 

stark verändert ist ......•... 
bb) wenn eine umständliche-~,\1issen

schaftliche Begründung notwen-
dig ist ...............•..... 

cc) sonst ...............•....•. 

5. für die äußere Besichtigung einer 
Leiche, einer unreifen menschlichen Frucht 
oder einer Nachgeburt, samt Befund und 
Gutachten .........•.....•...•.•...•. 

200 S, 
10 S, 
50 S; 

250 S. 

160 S. 
130 S, 

150 S, 

90 S, 
60S; 

20S;. 
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6. für die Untersuchung von Werkzeu-
gen, Kleidern und dergleichen mit un
bewaffnetem Auge, samt Befund und Gut-
achten ............................. . 

7. für einfache chemische, mikroskopisme 
oder spektroskopische Untersumungen 
(von Harn, Haaren, Sekret oder Exkret 
und dergleichen), samt Befund und Gut-
achten, für jede Untersuchungsart ..... . 

8. für die Untersuchung von Blutflecken, 
samt Befund und Gutachten, 

a) auf Zugehörigkeit zu Blut einer be
stimmten Art 
aa) bei Anwendung der Präzipita

tionsmethode nach Uhlenhuth. 
bb) sonst ..................... . 

b) auf Gruppenzugehörigkeit oder 
Blutmerkmale ................. . 

9. für Blutabnahme 

10 S; 

30 Sj 

100 S, 
50 S, 

90S; 

7 

1. für den morphologischen VergLeich. 180 Sj 
2. für die mikroskopische Haarunter-

sumung ........................ 30 Sj 
3. für die Geschmacksprüfung ....... 25 S; 
4. für den Gaumenfaltenvergleich .... 60 Sj 
5. für den Wirbelsäulenvergleich 175 S. 

Ti er ä r z t e. 

§ 30. Die Entlohnung für Mühewaltung be
trägt: 

1. für die Untersuchung lebender Tiere, samt 
Befund und Gutachten, 

a) bei einem kleinen Tier ........... 15 S, 
h) sonst .......................... 20 S; 

2. für die öffnung von Tierleichen, samt Be-
fund und Gutachten, 

a) bei einem kleinen Tier .......... . 
b) sonst ................. ; ....... . 

20 S, 
60 S; 

a) bei Kindern unter 3 Jahren ...... . 
b) sonst ......................... . 

15 S, 3. für die Untersuchung' von fl,eism, 
8 Sj 

10. für die Untersumung von flüssigem 
Blut, samt Befund und Gutachten, ' 

a) auf Zugehörigkeit zu Blut einer be-
stimmten Art .................. 40 S, 

b) zur' Bestimmung der Blutgruppe ... 40 S, 
c) zur Bestimmung der Untergruppen 

Al und A2 ..................... 40 S, 
d) zur Bestimmung der Faktoren M 

und N ........................ 50S, 
e) zur Bestimmung der Rh-Unter

gruppenpaare C/c, Dld, EIe sowie 
weiterer Blutkörperchenmerkmale, 

'für jedes Merkmalpaar ........... 60 S; 

11. für bakteriologische Untersuchung, 
samt Befund und Gutachten, 

a) mit Anlegung von Kulturen oder im 
Tierversum .... . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 S, 

b) sonst .......................... 40 S; 

12. für die Abnahme von Abd~ucken zu 
daktyloskopismen Zwecken, 

. a) an Leichen .......... '. . . . . . . . . . . 20 S, 
b) an Lebenden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Sj 

13. für Röntgenuntersuchung, samt Be-
, fund und Gutamten, 

a) bei Röntgenaufnahme ........... , 60 S, 
b) bei Durmleumtung .•........•... 40 S. 

14. Sind in den Fällen der Z. 1 bis 13 mehrere 
Personen oder Gegenstände (Haare, Blut, Samen
flecken und dergleichen) zu untersumen, so hat 
der Sachverständige für jede Untersuchung An
spruch auf die volle Gebühr. 

F ach a n t h r 0 polo gen. 

§ 29. Die Entlohnung für Mühewaltung für 
die Untersuchung samt Befund und Gutachten 
beträgt hinsimtlich jeder untersumten Person: 

samt Befund und Gutachten ........... , 30 Sj 
4. für die äuß,er,e Be&ich,tigung einer 

Tierleiche und dergleichen, samt Befund 
und Gutamten .......... ,............. 20 S. 

5. Erfordert das Gutachten eine umständliche 
wissenschaftlime Begrüt).dung, so ist die Geqühr 
nach Z. 1 bis 4 zu verdoppeln. 

Che mi ke r. 

§ 31. Die Entlohnung für Mühewaltung he
trägt: 

1. für die Untersuchung von Leichen~ilen, s'amt 
Befund und Gutachten, 

a) auf flüchtige Gifte (wm Beispiel 
Phosphor, Blausäure, Phenole, Chlo
roform, Nitrit, Methylalkohol, 
Äthylalkohol) ................... 100 S, 

b) auf Metallgifre (zum Beispiel Blei, 
Quecksilber, Ars1en, Antimon, Kupf.er, 
Thallium) ...................... 150 S, 

c) auf Pflanzengifte (zum B,eispiel 
Strychnin, Atropin, Opiumalkaloide, 
Kokain, Kodein) oder sYl1ltheti&ehe 
Arzneistoffe (zum Beispiel Veronal 
und dess'en De'riv,ate, Pyramidon) .. 180 S; 

2. für di,e Untersuchung von Blut, Erbroche
nem, Mageninhalt, Stuhl, Harn, Graberde, Sarg
holz, von kompakten Speisen, Flüssigkeiten oder 
Genußmitteln, samt Befund und Gutachten, 

~) auf flüchtige Gifte ............... 60 S, 
b) auf Metallg,ifte .................. 90 S, 
c) auf Pflanzengift,e oder symhetische 

Arzneistoffe .................... 120 S; 

3. für die Untersuchung von Medizinel1l, 
Drogen, Toiletteartikeln, technischen Pro
dukten, KJeidern, Wäsche, Geräten, samt 
Befund und Gutachten .. . . . . . . . . . .. . .. 120 S; 
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4. für die Untersuchung von ,einfach,en 
Körpern (zum Beispiel Sublimat, Zyankali, 
Arsenik, Phosphor, Kochsalz, Kalomel, 
Kalziumkarbonat, Bariumkarbonat) oder 
deren Lösungen, samt Befund und Gut-
achten ............. .- ............... . 60 S; 

(2) Die Gebühr kann bei besonderen Schwierig
keiten nach richterlichem -Ermessen (§ 27 Z.2 
lit. a) bestimmt wel'den, 

a) in Zivilrechcs1slichen, wenn der' W'ert dies 
Verfahrensgegenstandes 50.000 S über-
steigt, 

b) in Strafsach~n wegen Verbrechen und Ver
gehen. 

5. für die Untersuchung von Gemisch,en 
einfa,cher Körper oder deren Lösungen, 
soweit sie rucht unter eilfie andere Ziffer 
fallen, samt Befund l\1!lid Gutachten ...... 120 S. Schätzung von Häusern'und Baugründen, sofern 

sie besondere fachliche Kenntnisse voraussetzt. 
6. a) Dem Sachverständigen: ist in den Fällen 

der Z. 1 brs 5 für die quantitative Ermitt
lung von Gift, und zwar für jedes quanti
tativ ermittelte Gift, ein Zuschlag in de'r 
Höhe ,der halben Gebühr zuzusprech'en., 

b) Wenn verschiedene Organ gruppen oder 
Orgarrtei,le getrennt untersucht werden müs
sen und die Notwendigkeit der getrenmen 
Untersuchung wis·s,en1lch,afdich nachgew~es,en 
ist, so ist für jede getrennte Uiltersuchucr1g 
die volle Gebühr zuzusprechen. Das gleiche 
gilt, wenn ein Gegenstand der Reihe nach 
auf verschiedene Gruppen von Giften umer
sucht werden muß. 

§ 34. (1) Dem Sachverständigen gebührt für die 
Schätzung von Häusern und Baugründen, ~ofern 
sie besondere fachlichle Kenntni~sle voraussetzt, 
folgende Entlohnung für Mühewaltung: 

1. für Hausschätzungen: 

bei einem Hauswert 

über 
über 
über 
über 
über 
über 

bis 10.000 S 
10.000 S bis 50.000 S 
50.000 S bis 100.000 S 

100.000 S bis 200.000 S 
200.000 :s bis 300.000 S 
300.000 S bis 400.000 S 
400.000 S bi,s 500.000 S 

150 S, 
200 S,-
400 S, 
600 S, 
800 S, 

7. Einfach'e mikroskopi1lche,' spektroskoprsche über 500.000 5 his 1,000.000 S 
1,000.000 S für je angefangene 

1000 S, 
1200 S, 
1500 S, 

oder ch'emische Untersuchung,en, die auch von über 
ärztlichen Sachverständigen vorgenommen wer weitere 500.000 S .. um 250 S 
den können, sind nach § 28 Z. 7 zu entlohnen. mehr; 

2. für Baugrundschätzungen: 

bei einem Grundwert 

bis 5.000 S 

8. Die Vonchriften der Z. 1 bis, 7 sind auf 
pharmakologische und pharmakognostische Un
tersuchungen nicht anzuwend;en; in solch'eri Fällen 
rst die ·GebÜhr nach richterlichem Ermessen (§ 27 
Z. 2 lit. a) zu bes,timmen. über 5.000 S 

10.0005 
20.0005 
30.000 S 
40.000 S 
50.000 S 

bis 10.000 S 
bis 20.000 S 
ibis 30.000 S 
bis' 40.000 S 

80 S, 
100 S, 
1205, 
140 S, 
160 S, 
180 S, 
300 S, 

über 

Sachverständige für ,d a s 
, fa h r we sen. 

Kr a f t- übel' 
über 
über ..cbis 50.000 S 

bis 100.000 S 
für je angefangene 

§ 32. (1) Dem Sachverständigen für das 
Kraftfahrwesen gebührt als Entlohnijmg 
für Mühewaltung für Befund und Gut-
achten ..................... '.' . . . . . .. 80 S. 

(2) Die Gebühr kann bei besonderen Schwierig
keiten nach richterlichem Ermessen (§ 27 Z. 2 
Et. a) bestimmt werden, 

a) in Zivi,lrechtssach,en, wenn der' Wert des 
Verfahrensgegenstandes 50.000 S übersteigt, 

b) in Strafs,achen wegen Verbrechen und Ver
gehen. 

B u eh sa c h ve r5 t ä n cl i g e. 

. § 33. (1) Dem Buchsachverständigen gebührt 
unter Berücksichtigung ,des für die Leistung sdbst 
notwendigen Aufwands an Zeit folgende Ent
lohnung für Mühewaltung: 

1. für Vorarbeiten, Informationen und 
den Befund, für jede, wenn auch nur be-
begonnene Stunde ........ ' .. " . . . .. . .. 20 S, 

2. für das Guta,chten, für jede, wenn 
auch nur begonnene Stunde ........... . 30 S. 

über 
über 

mehr. 

100.000 S 
weiter,e 50.000 S .... um 50S 

(2) Bei der Schätzung von Hausameilen wü-cl 
die Gebühr nadl dem Wert des ganzen Hauses, 
bei der Schätzung von Liegens;chafts'lJllteilen, die 
im Verhältnis zum Ganzen bestimmt slind (§ 10 
GBG. 1955) nach dem Wert der ganzen LiJegen
schaft, bei der Schätzung von zusammenhängen
den, gleichartigen Grundstücken, di'e in einer 
Grundbuchseiinlage (§ 2 GBG. 1955) eingetragen 
sl]n1d, vom Gesamtwert aUer GrundS'tücke be
messen. 

Schätzung von gewöhnlichen Gebrauchsgegen
ständen im Exekutionsverfahren. 

§ 35. Dem Sachverstä~d.jgen gebühm für die' 
Schätzung von gewöhnlich'en Gebrauchsgegen
ständen im Ex·ekutionsverfahren für jede, wenn 
auch nur begonnene Stunde des Schätzungs aktes 
eine Entlohnung ,für Mühew,altung von 10 S, 
höchstens jedoch 100 Sfür einen Tag. 
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Gemeinsame Bestimmungen zu den Tarifen. 

§ 36. 1. Leistungen der in den §§ 28 bis 31 
genannren Sadwerständigen, die d'ort nicht ·ange
führt sind, ~ind unter Berücksich'ügung des für 
die Tätigkeit notwendigen Aufwands an Zeit und 
Mühe und mit Beda·cht auf die für ähn~J.,iche 
Leistungen in den genannten. T,arifen festgesetzte 
Vel'gütung zu entlohnen. 

2. Gibt der Sachv·erständige in den FäHen der 
§§ 28 his 31 sein Gil'tachten bloß auf Grund des 
Akteninhalts oder d~r V.erhandlungsergebnisse 
ab, so gebührt ihm als Entlohnung für Mühe
waltung, 

a) wenn eine umständlich,e wissenschaftliche 
Begrüooung notwendig ist, drei Viertel, 

h) sonst die Hälfte der für Befund und 
Gutachten festgesetzt·en Gesamtgebühr. 

3. Stammen in den FäHen der §§ 28 bis 32 
Befund und Gutachten von verschiedenen Sach
verständigen, so gebühr.en 

a) dem Sachverständ,igen, der den Befund auf
genommen hat, drei Viertel, 

b) dem Sachverständigen, der .das Gutachten 
abgegeben hat, 
aa) wenn eine umständliche w~ssenschaft

liehe Begründung notwendig ist,' drei 
Viertel, 

bb) somt die Hälfte der für Befund uoo 
Gutachten festgesetzten Gesamtgebühr. 

4. Für die überprüfung des Gutachtens eines 
anderen Sa·chverständigen od·er von e,inander 
widersprechenden Gutachten mehrerer Sachver
ständiger ist der Sachv,erständige mit dem dop
pelten Betrag der Gebühr für Befund und Gut
achten zu entlohnen, und zwar auch dann, wenn 
er keinen neuen Befund aufnimmt. 

5. Für die Teilnahme an einer Verhandlung,an 
einem gerichtlich·en Augenschein ,in Z.ivilrechus
sachen oder an einer gerichtlich·en Erhebung in 
Strahachen hat der Sachverständige auch noch 
.&nspruchauf eine Gebühr für jede, wenn auch 
nur begonnene Stunde im Betrag von 20 S. 

6. Für das Studium eines Aktenbandes ge
bührt dem Sachverständigen ein Bet~ag von 10 
bis 80 S. 

7. Im Zivilprozeß gebührt dem Sachvers·tän
digen eine höhere als, die nach den Bestimmungen 
dieses Bundesgesetz·es vorgesehene Gebühr, wenn 
d~e Parteien durch ,eine Erklärung vor dem Ge
richt sich zur unmittelbaren Bezahlung dieser 
höheren Gebühr an den Sachverständigen ver
pflichten und der Sachverständige auf die Be
zahlung der Gebühr aus den Amtsgeldern des 
Gerichtes verzichtet. Solche Gebühren sind, falls 
der Sachverständige um ihr.e Einhebungersucht, 
nach den für die Einbringung von gerichtlichen 
Gebühren' und Kosten gehenden Vorschriften für 
den Sachverständigen einzubringen. 
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C. Dolmetsche. 
§ 37. Auf die Gebühren der Dolmetsche sind 

die Bestimmungen der §§ 18 bis 26 sinngemäß 
anzuwenden. 

Entlohnung für Mühewaltung. 

§ 38. (1) Dem Dolmetschg·ebührt folgendie Ent
lohnung für Mühewaltung: 

1. bei schriftlich·er übersetzung für jede volle 
Seite . 

a) der übersetzung ins Deutsche, 
aa)wenn das Schriftstück mit late~

nischen Buchstaben geschrieben 
ist ......................... 12 S, 

bb) wenn das Schriftstück mit an
deren SchI'iftzeichen geschrieben 
ist ......................... 15 S; 

b) der übers,etzung lfi die fremde 
Sprache, 
aa) wenn für ·die übersetzung latei- • 

nische Buchs·taben zu verwenden 
sind ....................... 24 S, 

bb) weJ,1.ll für die übersetzung an
dere Schriftzeichen zu verwen-
den sind. '.' . . . . . . . . . . . . . . . .. 30 S; 

2. bei Zuziehung zu einer Vernehmung 
für jede, wenn auch nur begonnene .stunde 20 S. 

(2) Eine Seite -gilt als voll, wenn sie mindestens 
25 Zeilen von durchschnittlid1 40 Schriftzeichen 
enthält. Bei geringerem Umfang ,ist die Gebühr 
für den entsprechenden Teil zu best,immen. 

D. Geschwome und Schöffen und 'Ver
trauenspersonen in den im Geschwornen
und SchöfFenlistengesetz zur Bildung der 

J ahr-eslisten berufenen Kommissionen. 

§ 39. (1) ~ür die Gebühren .der Geschwornen, 
Schöffen und Vertrauenspersonen in den zur Bil
d.ung der J ahresEsnen berufenen Kommissionen 
gelten die Vorschriften über die Zeugerugebühren, 
soweit diese nicht ihrer Art nach nur auf Z·eug·en 
anwendbar sind und im folgenden nichts anderes 
bestimmt wird. 

(2) Ei,nem DienS't(Arbeit)nehme~ gebührt, falls 
ihm Lohn oder G~halt entgeht, als Entschä.digung 
für Zeitversäumnisauch der. auf den Dienst
(Arbeit)geber und die Dienst(Arbeit)nehmer für 
diese Zeit entfallende Beitrag zur Sozialvers.iche
rung und Arbeitslosenversicherung. Der Dienst
(Arbeit}geber hat die Höhe dieser Beträge zu be
scheinigen. Der Dienst(Arbeit)nehmer hat ,diese 
Beträge dem Dienst(Arbeit)geber abzuführen. 

(3) Wo die!>es Bundesgesetz die Vernehmung 
des Zeugen (di,e Beweisaufnahme) oder seine Aus
sage erwähnt, tritt an deren Stelle die Teilnahme 
der Geschwomen oder Schöffen an -der Ver
handlung (Sitzung) oder die Teilnahme der Ver
trauenspersonen-an der Sitzung der Kommission. 
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(4) Kommen Geschworne, Schöff·en oder Ver
trauenspersonen ihr.en Pflichten n~cht nach, so 
haben sie keinen Anspruch auf eine Gebühr. 

(5) Gegen die Bestimmung der Gebühr eines 
Geschwornen oder Schöffen oder einer Ver
trauensperson können nur der Geschworne oder 
Schöffe oder die Vertr.auensperson die Beschwerde 
3Jnden Präsidenten des Gericht~hofsl erheben. 

E. Vertrauenspersonen in ,den im Geschwor
nen- und Schöffenlistengesetz zur Bildung 

der Urlisten berufenen Kommissionen. 
§ 40. (1) Für die Gebühren der Vertrauens

personen in den zur Bildung der Urlisnen beru
fenen Gemeinde-, Gemeindebezirks- und Bezirks
kommissionen gelten die Vorschriften über die 
Zeugengebühren; soweit diese nicht ihrer Art nach 
nur auf Zeugen anwendbar sind und im folgenden 
nichts anderes bestimmt wird. 

(2) Einem Dienst(Arheit)nehmer gebührt, falls 
ihm Lohn oder Gehalt entgeht, ·als Entschä.digung 
für Zeitversäumnis auch der auf den Dienst
(Arbeit)geber und den Dienst(Arbeit)nehmer für 
diese Zeit entfallende Beitrag zur Sozialvers,iche
rung und Arbeitslosenversicherung. Der Dienst
(Arbeit)geber hat die Höhe dieser Beträge zu he 
scheinigen. Der Dienst(Arbeit)nehmer hat diese 

. Beträge dem Dienst(Arbeit}geher abzuführen. 

(3) Wo dieses Bundesgesetz die Vernehmung 
des Zeugen (die Beweisaufnahme) oder seine Aus
sage erwähnt, tritt an deren Stelle die Teilnahme 
de.r "! ertrauensperson an der Sitzung der Kom
mISSlOn. 

(4) Kommt die Vertrauensperson ihren Pflich
ten nicht nach, so hat sie keinen Anspruch auf 
eine Gebühr. 

(5) Die Vertrauensperson hat den Anspruch auf 
ihre Gebühr längstens binnen 14 Tagen nach 
dem Abschluß ihrer Teilnahme an der Sitzung 
bei sonstigem Verlust schriftlich oder mündlich 
beim Vorsitzenden der Kommission, der die 
Vertrauensperson ang·ehört, in Wien heim Magi
strat, geltend zu machen. Ober ·den Anspruch 
entscheiden bei Gemeindekommissionen und Ge
meindebezirkskommissionen der Bürgermeister, 
in Wien der' Magistrat, bei Bezirkskommissionen 
der Bezirkshauptmann endgültig. 

(6) Die Gebühren werden für Vertrauens
personen in den Gemeindekommissionen und 
Gemeindebezirkskommissionen aus Gemeinde
mi tteln, für Vertrauenspersonen in den Bezirks
kommissionen aus dem Amtsverlag der Bezirks
hauptmannschaft vorgeschossen und der aus
zahlenden Stelle von den Oberlandesgerichten er
stattet. Die auszahlenden Stellen haben die Er
stattung aller vorgeschossenen Gebühren jeweils 
für ein Jahr gesammelt bei den Oberlandes
gerichten anzusprechen. 

ARTIKEL 11. 

§ 41. Die Zivilprozeßordnung vom 1. August 
1895, RGBL Nr. 113, in der geltenden Fassung, 
wird in folgender Weise geändert: 

1. Der zweite Absatz des § 349 hät zu lauten: 
"Die Entscheidung des erkennenden Gerichtes 

über den Fortgang des Verfahrens bei Weigerung 
der Aussage oder der Ei'desleistung durch einen 
Zeugen und über die Fortsetzung der Verhand
lungin den Fällen der §§ 332 und 335, die Be
schlüsse, durch welche die Ladung eines Zeugen 
oder dessen Vorführung angeordnet oder zum 
Erlag eines Vorschusses für die, dem Zeugen zu 
gewährende Vergütung (§ 332) eine Frist be
stimmt wird, sowie die über die Beeidigung eines 
Zeugen gefaßten Beschlüsse können durch ein 
Rechtsmittel nicht angefochten werden." 

2. Der § 365 hat zu lauten: 

"Kosten vorschuß. 

§ 365. Wenn dem Beweisführer nicht das 
Armenrecht bewilligt ist, hat der Vorsitzende 
oder der beauftragte oder ersuchte Richter an
zuordnen, daß ein von ihm zu bestimmender 
Betrag zur Deckung des mit' der Aufnahme des 
Beweises durch Sachverständige verbundenen 
Aufwandes vom Beweisführer innerhalb einer 
bestimmten Frist vorschußweise zu erlegen ist. 
§ 332 Abs. 2 ist sinngemäß anzuwenden." 

AR TIKEL III. 

§ 42. (1) Dieses Bundesgesetz tritt am ersten 
Tag des auf die Kundmachung folgenden zweiten 
Monats in K'raft. 

(2) Es ist auf alle Gebühren für eine Tätigkeit 
anzuwenden, die nach dem Inkrafttreten dieses 
Bundesgesetzes beendet worden ist. 

(3) Auf schriftliche Auskünfte, Befunde und 
Gutachten von Behörden (Ämtern und Anstalten) 
an Strafgerichte (§ 381 Abs.l Z.3 der Straf
prozeßordllung) ist dieses Bundesgesetz nicht an
zuwenden. 

§ 43. Mit dem Inkrafttreten dieses Bundes
gesetzes verlieren ihre Wirksamkeit: 

1. die §§ 346, 347 und 382 Abs. 1 der Zivil
prozeßordnung vom 1. August 1895, RGBL 
Nr.113; 

2. die §§ 383, 384, 385 und 386 der öster
reichischen . Strafprozeßordnung 1945, A. Slg. 
Nr.l; 

3. Artikel II des Bundesgesetzes vom 5. No
vember 1947, BGBL Nr. 1/1948, über äie Ge
bühren der Zeugen und Sachverständigen in 
bürgerlichen Rechtssachen; 

4. das Bunde&gesetz vom 13. Juni 1946, BGBL 
Nr. 136, womit Vorschriften über den Ge
bührenanspruch der Geschwornen, Schöffen und 
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Vertrauenspersonen erlassen und die Bestim·mun
gen der Strafprozeßordnung über den Gebühren
anspruch der Zeugen, Sachverständigen und Dol
metsche im· Strafverfahren ergänzt werden 
(Gebührenanspruchsgesetz· - GebAG.); 

5. die Verordnung des Bundesministeriums für 
Justiz vom 24. Jänner 1948, BGBL Nr. 66, über 
die Gebühren der Zeugen und Sachverständigen 
in bürgerlichen Rechtssachen; 

6. die Verordnung des Bundesministeriums für 
Justiz vom 23. Mai 1951, BGBL Nr. 122, über 
die Gebühren der gerichtsärztlichen Sachverstän
digen und über die Gebühren für chemische 
Untersuchungen im Strafverfahren; 

7. die Verordnung des Bundesministeriums für 
Justiz im Einvernehmen mit den Bundesmini

11 

Bildung der Urlisten berufenen Gemeinde- und 
Bezirkskommissionen ; 

8. ·die Tarife über die Gebühren der Zeugen, 
Sachverständigen und Dolmetsche in bürgerlichen 
Rechtssachen, verlautbart im Amtsblatt der 
Österreichischen Justizverwaltung, Jahrgang 1951, 
S.38; 

9. die ·Tarife zum Gebührenanspruchsgesetz, 
verlautbart im Amtsblatt der österreichischen 
Justizverwaltung, Jahrgang 1951, S.41. 

§ 44. Soweit in anderen Rechtsvorschriften auf 
Bestimmungen, die durch dieses Bundesgesetz ge
ändert oder aufgehoben werden, verwiesen wird, 
erhält die Verweisung ihren Inhalt aus den ent
sprechenden Bestimmungen dieses Bundesgesetzes. 

sterien für Inneres und für Finanzen vom 12. No- § 45. Mit der Vollziehung dieses Bundes" 
vember 1946, BGBL N r. 2/1947, über den Ge- gesetzes ist das Bundesministerium für Justiz, 
bührenanspruch der Vertrauenspersonen in den hinsichtlich des § 40 im Einvernehmen mit dem 
im Geschwornen- und Schöffenlistengesetz zur' Bundesministerium für Inneres, betraut. 
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Erläu~ernde Bemerkungen. 

I. :Allgemeines. 

Die Gebühren der Zeugen, Sachverständigen, 
Dolmetsche, Geschwornen und Schöffen im ge
richtlichen Verfahren sind derzeit wie folgt ge
regelt: 

1. In Strafsachen: 
a) Die gesetzliche Grundlage bilden die 

§§ 383 bis 386 StPO. und das Gebühren
anspruchsgesetz, BGBL Nr. 136/1946; 

b) hiezu ergingen die Verordnung, BGBL 
Nr. 122/1951, über die Gebühren der 
gerichtsärztlichen Sachverständigen und 
über die Gebühren für chemische Unter
suchungen im Strafverfahren sowie die 
Tarife ~um Gebühre;anspruchsgesetz, 
Amtsblatt der österreichischen Justizver
waltung, Jahrgang 1951, S.41. 

2. In Zivilrechtssachen: 
a) Die gesetzliche Grundlage bilden die 

§§ 332, 346, 347, 365 ZPO. und das Bundes
gesetz, BGBI. Nr. 1/1948, über die Ge
bühren der Zeugen und Sachverständigen 
in bürgerlichen Rechtssachen; 

b) hiezu ergingen die Verordnung, BGBL 
Nr. 66/1948, über die Gebühren der 
Zeugen und Sachverständigen in bürger
lichen Rechtssachen und die Tarife über 
die Gebühren der Zeugen, Sachverständigen 
und Dolmetsche in bürgerlichen Rechts
sachen, Amtsblatt der österreichischen 
Justizverwaltung, Jahrgang 1951, S.38. 

Die Gebühren der Vertrauenspersonen für 
ihre Tätigkeit in den im Geschwornen- und 
Schöffenlistengesetz berufenen Kommissionen 
sind wie folgt geregelt: 

a) bei Bildung der Urlisten durch die Ver
ordnung des Bundesministeriums für Justiz 
im Einvernehmen mit den Bundesministe
rien für Inneres und für Finanzen, BGBL 
Nr. 2/1947; die gesetzliche Grundlage die
ser Verordnung bildet § 1 Abs. 3 des Ge
bührenanspruchsgesetzes, BGBL Nr. 136/ 
1946; 

b ) bei Bildung der Jahreslisten durch die ein
schlägigenBestimmungen des Gebühren
anspruchsgesetzes, BGBL Nr. 136/1946. 

Die Zersplitterung des Stoffes in verschiedenen 
Gesetzen, Verordnungen und Erlässen macht die 
Regelung unübersichtlich und bewirkt eine Reihe 
von Wiederholungen in den einzelnen Vor
schriften. 

Außerdem reichen die oben angeführten gesetz
lichen Grundlagen nach Ansicht des Verfassungs
gerichtshofes nicht hin, um insbesondere die 
Tarife durch Verordnungen und Erlässe zu 
regeln. Denn n~ch Art. 18 Abs. 2 B-VG. kann die 
Verwaltungsbehörde nur auf Grund der Gesetze 
innerhalb ihres Wirkungsbereiches Verordnungen 
erlassen; dadurch wird aber sowohl ein gesetz
änderndes als auch sogenanntes selbständiges Ver
ordnungsrecht ausgeschlossen. Dies hat zur Folge, 
daß das Gesetz bereits in großen Zügen den 
Rahmen für die Verordnung bieten muß, sich 
nicht aber mit einer allgemeinen Ermächtigung 
zur Erlassung von Verordnungen begnügen darf. 

Die Höhe der Gebühren wurde zuletzt im 
Jahre 1951 festgesetzt~ die in der Zwischenzeit 
eingetretene Steigerung der Preise und Löhne er
forderte eine entsprechende Erhöhung. 

Die Tarife sind in ihrem Aufbau wenig syste
matisch und sehr kasuistisch. 

Der vorliegende Gesetzentwurf verfolgt daher 
nachstehende Ziele: 

1. Beseitigung der verfassungsrechtlichen Be
denken, die gegen die Regelung des Stoffes in 
Verordnungen und Erlässen bestehen, durch eine 
Regelung im Wege des Gesetzes; 

2. Zusammenfassung des bisher in zahlreichen 
Rechtsvorschriften verstreuten Stoffes in einem 
einheitlichen Gesetz; 

3. Verbesserung der Systematik und Verein
fachung des Aufbaus; 

4. Anpassung der Gebühren an die derzeitigen 
Preis- und Lohnverhältnisse. 

. H. Die einzelnen Bestimmungen. 

Zu § 1: Die Gebühren der Zeugen, Sachver
ständigen, Dolmetsche, Geschwornen und Schöf
fen sind, soweit sie die Tätigkeit dieser Personen 
im gerichtlichen Verfahren be-rreffen, ebenso wie 
die Gebühren der Vertrauenspersonen für ihre 
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Tätigkeit inden im Geschwornen- und Schöffen
listengesetz berufenen Kommissionen nunmehr 
in diesem Entwurf zusammenfassend geregelt. 

Der Abschnitt A (§§ 2 bis 17) behandelt die 
Zeugengebühren. 

Zu § 2: Abs. 1. Die Gebühr des Zeugen um
faßt die Reise- und Aufenthaltskosten sowie die 
Entschädigung für Zeitversäumnis. Eine Ent
schädigung für Zeitversäumnis gebührt nicht nur 
dem unselbständig Erwerbstätigen, wenn ihm 
durch seine Zeugenpflicht Lohn oder Gehalt ent
gangen ist, sondern auch dem selbständig Er
werbstätigen, wenn der durch die Zeugenpflicht 
bewirkte Entgang an seinem Einkommen ihn im 
Verhältnis zu seinem Gesamteinkommen emp
findlich trifft. Dies muß im einzelnen Falle be
urteilt werden. So wird zum Beispiel einem 
kleinen Gewerbetreibenden, bei dem der Ausfall 
gerade zu dieser Zeit besonders ins Gewicht fällt, 
eine Entschädigung gebühren. Ist ein Stellver
treter zu bezahlen, der infolge der Abwesenheit 
des Zeugen bestellt werden muß, so ist diese Ent
schädigung sowohl dem unselbständig als auch 
dem selbständig Erwerbstätigen zu vergüten. Die 
näheren Bestimmungen allgemeiner Art hiezu 
treffen die §§ 3 bis 5, die Reisekosten regeln die 
§§ 6 bis 12, die Aufenthaltskosten die §§ 13 
bis 15, die Entschädigung für Zeitversäumnis die 
§§ 16 und 17. 

Abs. 2. Steht der Zeuge im öffentlichen Dienst 
und soll er über dienstliche Wahrnehmungen 
vernommen werden, so erhält er an Stelle der 
Reise- und Aufenthaltskosten nach diesem Ent
wurf die Reisekostenvergütung und die Reise
zulage nach den Bestimmungen der Reisegebüh
renvorschrift. Maßgebend ist jene Reisegebühren
vorschrift, die für den Zeugen gilt, also für Be
dienstete des Bundes die Reisegebührenvorschrift 
1955, BGBl. Nr. 133, in der jeweiligen Fassung, 
für Bedienstete des Landes die für das betreffende 
Lmd geltende Reisegebührenvorschrift. Ein An
spruch :liuf EntschädigtUlJg für Zeitversäumnis 
steht einem solchen Zeugen nicht zu. 

Abs. 3. Z. 1. Erscheint der zur Beweisaufnahme 
geladene Zeuge, wird er aber ohne sein Verschul
den nicht vernommen, so hat er trotzdem An
spruch auf die Zeugengebühr. Dieser Fall ist zum 
Beispiel dann gegeben, wenn der Zeuge von der 

hiezu .vom Gericht aufgefordert worden zu sein, 
zu einer Verhandlung vor einem Gericht in Wien 
mitgebracht wird. Dieser Zeuge hätte aber nach 
Ansicht des Richters im Rechtshilfeweg durch das 
Bezirksgericht Innsbruck vernommen werden 
können. In einem solchen Fall erhält er nur jene 
Gebühren, auf die er bei seiner Vernehmung vor 
dem Rechtshilfegericht Anspruch gehabt hätte, es 
sei denn, der vernehmende Richter würde die 
Vernehmung vor dem erkennenden Gericht zur 
Aufklärung für erforderlich halten. 

Abs. 4. Ist der tatsächliche Aufenthaltsort des 
Zeugen oder seine Arbeitsstätte vom Sitz des 
Gerichts weiter entfernt als der auf der Ladung 
angegebene Ort, so kann der Zeuge die durch 
diese weitere Entfernung bewirkte Erhöhung der 
Zeugengebühr nur dann verlangen, wenn er un
verzüglich nach Erhalt der Ladung dies' dem 
Gericht mitteilt, der Richter aber trotzdem die 
Ladung nicht widerruft, weil er die unmittelbare 
Vernehmung des Zeugen trotz dieser weiteren 
Entfernung für erforderlich hält. Die Ladung 
muß so rechtzeitig' widerrufen werden, daß sie 
den Zeugen noch vor seiner Abreise erreichen 
kann. 

Abs. 5. Die Gründe, die die Vernehmung eines 
Zeugen ausschließen oder ihn zur Verweigerung 
der Aussage berechtigen, sind in den §§ 320, 
321 ZPO., §§ 15"1 bis 153 StPO. aufgezählt. Ver
weigert der Zeuge die Aussage, ohne daß ein 
solcher Grund vorliegt, so gebührt ihm keine 
Zeugengebühr. ' 

Abs.6. Im Verfahren über eine Privatanklage 
kann der Privatankläger als Zeuge vernommen 
werden.; trotzdem hat er keinen Anspruch auf 
Zeugengebühr; das gleiche gilt für den Privat
beteiligten, wenn er statt des öffentlichen An
klägers einschreitet. 

Abs.7. Ist der Zeuge von jugendlichem Alter 
oder gebrechlich, so bedarf er in der Regel einer' 
Begleitperson. Dieser Begleitperson steht eben
falls der Anspruch auf Zeugengebühr zu, obwohl 
sie nicht vernommen wird. Voraussetzung ist 
allerdings, daß ihr nach ihren Verhältnissen ein 
Anspruch auf Zeugengebühr zukommt; hat sie' 
zum Beispiel durch die Begleitung keinen Schaden 
im Sinne des § 2. Abs. 1 Z.2 erlitten, so gebührt 
ihr keine Entschädigung für Zeitversäumnis. 

Abberaumung einer Verhandlung nicht mehr Zu § 3: Abs.1. Der Zeuge wird seine Gebühr 
rechtzeitig verständigt wurde, wenn vor Ver- in der Regel sogleich nach Beendigung der Ver
nehm~ng des Zeugen die Verhandlung vertagt nehmung bei dem Gerichtsbediensteten, dem die 
werden mußte, der Ankläger in der Haupt- Bestimmung obliegt (§o 4) ansprechen. Kann dies 
verhandlung von der Anklage zurücktritt oder der Zeuge aus irgendeinem Grunde nicht, zum 
die Parteien im Zivifprozeß einen Vergleich ge- Beispiel, weil die Verhandlung so spät endet, daß 
schlossen haben. der Gerichtsbedienstete nicht mehr anwesend ist, 

Z. 2. Erscheint ein Zeuge ohne Vorladung und so kann der Zeuge noch binnen der folgenden 
wird er vernommen, so hat er Anspruch auf die 14 Tage seine Gebühr schriftlich oder mündlich 
Zeugengebühr. Bei dieser ReChtslage könnte es I bei dem Gericht, bei dem er vernommen worden 
sich aber zum Beispiel ereignen, daß ein Zeuge, I ist, geltend machen. Alle Eingaben des Zeugen 
der in Innsbruck wohnt, von einer Partei, ohne zur Geltendmachung seiner Gebühr sind gebüh-
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renfrei, da sie nicht die Privatinteressen des 
Zeugen betreffen (§ 14 Tarifpost 6 des Gebühren
gesetzes 1946). 

Abs. 2. Auch der Zeuge, der im öffentlichen 
Dienst steht und g~mäß § 2 Abs. 2 Anspruch auf 
Vergütung nach der Reisegebührenvorschrift hat, 
hat seinen Anspruch auf Zeugengebühr bei dem 
Gericht der Beweisaufnahme und nicht bei seiner 
Dienststelle geltend zu machen. Er hat aber zu 
diesem Zweck eine von seiner Dienststelle be
stätigt!! Reiserechnung beizubringen, da die Höhe 
der Reisegebühren nach der Reisegebührenvor
schrift von der Verwendungs(Entlohnungs)
gruppe und von der Dienstklasse (Dienststufe, 
Standesgruppe) des Bediensteten abhängt, die der 
mit der Bestimmung der Zeugengebühr betraute 
Bedienstete des Gerichts nicht kennt. 

Abs.3. Der Zeuge kann auch einen Vorschuß 
zur Deckung der Reisekosten, die ihm durch die 
Hinreise zu Gericht entstehen, verlangen. Auch 
dieses Ansuchen muß der Zeuge bei dem Gericht 
stellefl, bei dem er vernommen werden soll. 

Zu § 4: Abs. 1. Die Zeugengebühr bestimmt 
nicht der Richter, sondern ein damit betrauter 
Bediensteter des Geri·chts. Der Richter hat ledig
lich den Zeitpunkt der Entlassung des Zeugen 
und, falls der Zeuge später oder ohne Ladung er
schienen ist, den Zeitpunkt seines Erseheinens zu 
bestätigen. Auch der Umstand, daß dieu n
mit tel bar e Vernehmung eines ohne Vor
ladung erschienenen. und vernommenen Zeugen 
zur Aufklärung der Sache erforderlich war (§ 2 
Abs. 3 Z. 2), die Voraussetzungen fur die höhere 
Gebühr nach § 2 Abs.4, die Tatsache, daß der 
Zeuge die Aussage ungerechtfertigt verweigert 
hat {§ 2 Abs. 5), und der Umstand, daß ein im 
öffentlichen Dienst stehender Zeuge über dienst
liche Wahrnehmungen vernommen worden ist 
(§ 2 Abs. 2), sind vom Richter zu bestätigen. Die 
näheren Vorschriften über den bei Bestimmung 
der Gebühr einzuhaltenden Vorgang enthalten 
die §§ 261 Abs. 2, 263 Z. 5 lit. a und b der Ge
schäftsordnung für die Gerichte 1. und H. Instanz 
(Geo.), BGBL Nr. 264/1951. 

Zuständig ist das Gericht, vor dem die Beweis
aufnahme stattgefunden hat oder, falls die Be
weisaufnahme unterblieben ist (§ ~. Abs. 3 Z.1), 
hätte stattfinden sollen. . 

Hat ein im öffentlichen Dienst stehender Zeuge 
gemäß § 2 Abs. 2 Anspruch auf Vergütung nach 
der Reisegebührenvorschrift,so bestimmt auch 
diese Gebühr der Bedienstete jenes Gerichts, vor 
dem die Beweisaufnahme stattgefunden hat oder 
hätte stattfinden sollen; denn § 4 enthält keine 
Ausnahme für solche Fälle. 

über die Gewährung eines Kostenvorschusses 
entscheidet ebenfalls der mit der Bestimmung 
der Zeugengebühr betraute Bedienstete. 

Abs. 2. Der Gerichtsbedienstete hat die von 
ihm bestimmte Gebühr dem Zeugen mündlich 
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bekanntzugeben. Der Zeuge kann eine schrift
liche Ausfertigung dieser Gebührenbestimmung 
verlangen. Hat er die Zeugengebühr schriftlich 
begehrt, so ist ihm die Bestimmung stets schrift
lich zuzustellen. 

Abs. 3. Gegen die Bestimmung der Zeugen
gebühr durch den damit hetrauten Bediensteten 
steht nur dem Zeugen das Beschwerderecht·zu. 
Wird die Beschwerde schriftlich eingebracht, so 
bedarf sie nicht der Unterschrift eines Rechts
anwalts. 

Die Beschwerdefrist beträgt 14 Tage; sie be
ginnt mit der Bekanntgabe der Zeugengebühr 
durch den Bediensteten des Gerichts; wurde aber 
gemäß Abs. 2 eine schriftliche Ausfertigung der 
Gebührenbestimmung dem Zeugen zugestellt, 
dann beginnt die Frist. erst mit der Zustellung 
an den Zeugen. 

über die Beschwerde entscheidet bei den Straf
gerichten (Strafbezirksgericht, Einzelrichter beim 
Gerichtshof, Schöffengericht, Geschwornengericht) 
und bei den ordentlichen Zivilgerichten (das sind 
nach § 1 JN. die Bezirksgerichte, das Bezirks
gericht für Handelssachen, die Kreis- und Landes
gerichte, das Handelsgericht, die Oberlandes
gerichte und der Qberste Gerichtshof) der 
Gerichtsvorsteher, soweit es sich um Bezirks
gerichte handelt, und der Präsident, soweit es 
sich um Gerichtshöfe handelt. Bei anderen Ge
richten (zum Beispiel bei den Arbeitsgerichten, 
bei den Rückstellungskommissionen, bei der 
.K:artellkommission) entscheidet der Vorsitzende. 
Alle diese Personen werden im vorliegenden Ent
wurf als "Leiter des Gerichts" bezeichnet. 

Der Leiter des Gerichts kann anläßlich der 
Entscheidung über die Beschwerde des Zeugen die 
Bestimmung der Zeugengebühr auch zum Nach
teil des Zeugen ändern; es handelt sich hiebei um 
einen Anwendungsfall des § 66 Abs. 4 A VG. 1950. 
Die Entscheidung des Leiters des Gerichts ist zu 
begründen und dem Zeugen stets in schriftlicher 
Ausfertigung zuzustellen. 

Abs.4. Wird dem Begehren eines Zeugen um 
Gewährung eines Vorschusses für die Reise zu 
Gericht nicht stattgegeben oder dem Zeugen nur 
ein geringerer Vorschuß als verlangt gewährt, so 
ist der Zeuge hievon zu verständigen. Er. kann 
binnen 14 Tagen nach Einlangen dieser Verstän
digung die Beschwerde an den Leiter des Gerichts 
erheben. Gegen die Gewährung eines Vorschusses 
ist kein Rechtsmittel zulässig. 

Abs. 5. Die Entscheidung des Leiters des 
Gerichts ist endgültig; -ein weiteres Rechtsmittel 
dagegen ist unzulässig. 

Zu § 5: Abs. 1. Die Zeugengebühr wird in 
der Regel sogleich nach Beendigung der Verneh
mung vom Zeugen angesprochen, vom Bedienste
ten des Gerichts bestimmt und auf Grund einer· 
Z:rhlungsanweisung dieses Bediensteten (§ 263 
Z. 5 lit. a Geo.) vom Rechnungsführer aus den 
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Anitsgeldern des Gerichtes oder, falls hiefür ein beförderungsmittel (zum Beispiel die Straßen
Kostenvorschuß erlegt wor,den ist, aus diesem bahn oder den Autobus) benützen muß, die Ver
dem Zeugen sogleich ausbezahlt. Ein Kostenvor- gütung hiefür. 
schuß für Zeugengebühren ist im Zivilprozeß Ah. 2. Muß der Zeuge die Eisenbahn, einen 
der beweisführenden Partei nach § 332 ZPO. üherlandautobus, ein Schiff oder ein Flugzeug 
dann aufzuerlegen, wenn sie nicht das Armen- benützen, so hat er auch Anspruch auf die Ver
recht genießt; von der Auferlegung des Kosten- gütung für die Benützung eines Massenbeförde
vorschusses kann der Richter nur absehen, wenn rungsmittels (Str1aßenbahn, Autobus) oder, unter 
die Zeugengebühren . insges,amt den Betrag von den Voraussetzungen des § 10, eines son~tigen 
30 S voraussichtlich nicht übersteigen und mit Beförderungsmittels zum und vom. Bahnhof. 
ihrer Einbringung bestimmt gerechnet werden Abs. 3. In Strafsachen wird die Verhandlung 
kann. Im übrigen soll nach § 3 des Gericht- manchmal auf einige Stunden oder his zum fol
lichen Einbringungsgesetzes 1948, BGBl. Nr. 109, genden Tag unterbrochen. In solchen Fällen 
das Gericht in bürgerlichen Rechtssachen die kann sich der Zeuge mit Erlaubnis des Richters 
V{)rnahme jeder mit Kosten verbundenen Amts- in der Zwischenzeit in seine Wohnung oder an 
handlung von dem Erlag eines Kostenvorschusses seine Arbeitsstätte begeben. DCie Kosten für diese 
abhängig machen, wenn die Partei, die die Amts- Reise gebühr,en ihm nur dann, wenn sie nicht 
handlung beantragt oder in deren' Interesse sie höher sind als die Aufenthaltskosten und dit' 
vorzunehmen ist, nicht das Armenrecht genießt. Entschädigung für Zeitversäumnis, die dem Zeu-

Kann die Zeugengebühr nicht sogleich aus- gen gebühren würden, wenn er am Gerichtsort 
bezahlt werden - die Verhandlung hat zum bliebe. 
Beispiel so spät geendet, daß der Rechnungsfüh-" 
rer nicht mehr anwesend ist -, so ist die Gebühr 
dem Zeugen kostenfr,eizu übermitteln. Die Be
schwerde gegen die Bestimmung der Zeugen
gebühr hemmt die Auszahlung nur dann, wenn 
sie unmittelbar nach Bestimmung der Gebühr er
hoben wird. 

Abs. 2. Wird anläßlich einer Beschwerde des 
Zeugen die Zeugengebühr vom Leiter des Ge~ 
richts nach § 4 Abs. 3 herabgesetzt oder über
steigt der der Partei ausbezahlte Vorschuß für die 
Kosten der Zureise {§ 3' Abs. 3) die endgültig be
stimmte Zeugengebühr, so hat der Zeuge den 
zuviel ausbez,ahlten Betrag zurückzuerstatten. 
Die Aufforderung' zur Rückzahlung und der 
Zahlungs auftrag sind nach den Bestimmungen 
des Gerichtlichen Einbringungsgesetzes 1948, 
BGBl. Nr. 109, zu erlassen. 

Die §§ 6 bis 12 regeln den Ersatz der Reise
kosten. Diese Bestimmungen sind in vielen Punk
ten den Reisegebühren der Bundesbeamten für 
Dienstreisen nach der Reisegebührenvorschrift 
1955, BGBL Nr. 133, angepaßt. 

Zu § 6: Der Ersa1tz der Reisekosten gebührt 
nur dann, wenn diese Kosten notwendig waren. 
Ob der Zeuge Anspruch auf Ersatz der Kosten 
für die Beförderung mit einem Massenbeförde
rungsmittel, ,einem anderen Beförderungsmittel 
oder Anspruch auf das Kilometergeld hat, ist 
nach den folgenden Bestimmungen zu beurteilen. 

Zu § 7: Abs. 1. Die Reisekosten gebühren für 
die Reise von der Wahnung oder, wenn der 
Zeuge von .der Arbeitsstätte zur Zeugenverneh
mung reist, von seiner Arbeitsstätte. Eine Aus
nahme hievon machen § 2 Abs. 3 Z.o 2 und § 2 
Abs. 4. Maßgebend ist nicht der Wohnort, son
dern die Wohnung; daher gebührt einem 
Zeugen, der innerhalb eines Ortes ein Massen-

Zu § 8: Abs. 1. Der Zeuge hat vor aller"n ein 
Massenbeförderungsmittel zu benützen. Die De
finition hiefür gibt Abs. 1; sie ist' gleich jener 
im § 6 Abs. 1 der Reisegebührenvorschrift. 

Abs. 2. Führ,en verschiedene Massenbeförde
rungsmittel Zum Ort der Vernehmung, zum Bei
spiel die Eisenbahn und der Autobus, so hat der 
Zeuge die Wahl, welches aieser Massenbeförde
rungsmittel er benützen will. 

Abs. 3. Vergütet wird der jeweils geltende 
T,arif. Bestehen allgemeine Tarifermäßigungen 
(zum Beispiel ermäßigte Hin- und Rückfahrkar
ten), so muß der Zeuge hievon Gebrauch machen. 
Hat der Zeuge für seine Person Anspruch auf 
freie oder ermäßigte Fahrt (zum Beispiel Eisen
hahnhedienstete), so kann er nur den Ersatz des 
tatsächlich hezahlten Fahrpreises verlangen. 

Zu § 9: Abs. 1. Dem Zeuge!). wird der Fahr
preis nach der niedrigsten Klasse des Massen
beförderungsmittels, das ist in österreich derzeit 
auf Eisenbahnen die 2. Klasse, ersetzt. 

Abs. 2. Für gewisse Züge werden Platzkarten 
ausgegeben. Die Kosten einer solchen Platzkarte 
sind dem Zeugen' dann zu vergüten, wenn die 
Sicherung eines Platzes wegen hohen Alters, 
schlechten Gesundheitszustands oder langen 
Reis~weges gerechtf.ertigt ist. 

Zu § 10: Abs. 1. Der Ersatz für die Benützung 
von Beförderungsmitteln, die 'nicht als Massen
beförderungsmittel anzusehen sind, s'teht dem 

'Zeugen nur dann zu, wenn 
1. die gesamte Zeugengehühr bei Benützung 

eines solchen Beförderungsmittels nicht höher ist, 
als hei Benützung eines Massenbefördet"IJ.ngs
mittels, 

2. der Zeuge nur durch die Benützung emes 
solchen Beförderungsmittels den Ort der Ver
nehmung zeitgerecht erreichen kann oder 

• 
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3. wenn ihm wegen eines körperlichen Ge
brech·ens die Benützung eines Massenbeföl"de
rungsmittels nicht zugemutet werden kann. 

Im erstgenannten Fall sind sowohl die Reise
kosten als auch die Aufenthaltskosten und die 
Entschädigung für Zeitversäumnis zu berück
sichtigen. 

Der zweitgenannte Fall ist zum Beispiel dann 
gegeben, wenn vom Wohnort des Zeugen zum 
Gerich,tsort oder zum Bahnhof ein Massen
beförderungsmittel überhaupt nicht zur Ver
fügung steht oder wenn der Zeuge die Ladung 
so knapp vor der Verhandlung erhalten hat, daß 
ein Massenbeförderungsmittel in dieser Zeit nich,t 
vc:rkehrt. 

Der dritte Fall wird dann vorliegen, wenn 
zum Beispiel der Zeuge wegen eines körperlichen 
Leidens die Stufen in den Waggon einer Eisen
bahn nicht hinaufsteigen kann oder wenn er dle 
Strecke von seiner Wohnung his zum Massen
beförderungsmittel, auch wenn sie kürzer ist als 
2 km, infolge seines Gebrechens nicht zu Fuß 
zurücklegen kann. 

Benützen mehrere Personen gemeinsam ein 
Beförderungsmittel, das nicht Massenbeförde- I 

rungsmittel ist, zum Beispiel ein Taxi, so hat 
jeder von ihnen nur Anspruch auf den der Zahl 
der Benützer entsprechenden Anteil an diesen 
Kosten. 

hbs. 2. Sind die zu Abs. 1 dargelegten Voraus
setzungen gegeben, unter denen der Zeug,eein 
Beförderungsmittel, das nicht Mass·enbeförde
rungsmittel ist, 'benutzen konnte, so kann er auch 
ein eigenes Kraftfahrzeug (Auto, Motorrad) be
nutzen; hiefür gebührt ihm die in der Reise
gebührenvorschrift für Bundesbeamte .für diesen 
Fall vorgesehene Vergütung; sie beträgt derzei~ 
nach dem Erlaß des Bundesministeriums für 
Finanzen vom 2. Juli 1955, Z. 77.473-21/55 (ab
gedruckt im Amtsblatt der Osterreichischen 
Finanzverwaltung, Jahrgang 1955, 24. Stück, 
Nr. 189) für Personenkraftwagen 1 S 50 g pro 
Kilometer, für Personenkra{trädcr 55 g pro Kilo
meter. 

Unter den im Abs. 1 genannten Voraussetzun
gen kann der Zeuge auch ein eigenes Fahrrad be

. nutzen; hiefür gebührt ihm das Kilometergeld 
nach § 12. 

Wenn ein Zeuge ein. eigenes Kraftfahrzeug 
oder Fahrrad benützt, ohne daß die Voraus
setzungen des Abs. 1 gegeben sind, so gebühren 
ihm lediglich die Reisekosten für ein Massen
beförderungsmittel. 

Abs. 3. Wird dem Zeugen ein Kraftfahrzeug 
unentgeltlich zur Verfügung gestellt, so hat er 
keinen Anspruch auf Reisekosten .. 

Zu § 11: Abs. 1. In Strafsach·en kann sich die 
Notwendigkeit ergeben, einen Zeugen aus dem 
Ausland laden zu müssen. Die Dringlichkeit der 

17 

Strafsache erfor,dert die sofortige Vernehmung 
des Zeugen, der Zeuge könnte a,ber zur Ver
nehmung nur bei Benützung des Flugzeuges 
rechw;eitig erscheinen. In solchen Fällen darf 
der Richter die Benützung des Flugzeuges be
willigen. Dies wir.der im Akt zu vermerken und 
dem Zeugen in ,der Ladung bekanntzugeben 
haben. 

Abs. 2. Ähnliche Fragen ergeben sich bei Be
nützungeines Schlafwagens auf der Eisenbahn 
und einer Kabine auf einem Schiff. Auch ihre 
Vergütung ist von der vorherigen Bewilligung 
durch den Richter a'bhängig.Für die Bewilligung 
müssen folgende Voraussetzungen gegeben sein: 

1. Der Zeuge soll in 'einer Strafsa·che vernom
men werden; 

2. a)der Reiseweg ist so lange, daß der 
Zeuge, auch wenn er bereits am Morgen 
abreist, den Gerichtsort erst nach Mitter-
nacht erreichen wÜl"de oder . 

b)die Reise muß zur Nachtzeit (das ist die 
Zeit zwischen 22 Uhr und 6 Uhr) angetre
ten werden, weil die Dringlichkeit der 
Strafsache die sofortige Vernehmung des 
Zeugen ,erfordert und der Zeuge, würde er 
bei Tag reisen, nicht mehr rechtzeitig er
scheinen könnte. 

Zu § 12: Abs. 1. Wird der Zeuge aus einerent
legenen Gegend geladen, zu der weder ein Mas
senbeförderungsmittel noch ein sonstiges Be
förderungsmittel verkehrt, so gebührt ihm das 
sogenannte "Kilometergeld", falls ,er auf der 
Hin- oder Rückreise Wegstrecken von mehr als 
2 km zu Fuß zurücklegen muß. Ist dies der Fall, 
so gebührt ihm der Anspruch schon ab dem 
'ersten Kilometer. 

Das Kilometergeld beträgt einheitlich 1 S für 
jeden vollen Kilometer. 

Abs. 2. Diese Bestimmung entspricht dem § 11 
Abs. 1 der Reisegebührenvorscb.rift. 

Abs. 3. Eine ähnliche Bestimmung enthält § 11 
Abs. 4 der Reisegebührenvorschrift. 

Setzt sich der Weg aus ebenem und bergigem 
Gelände zusammen, so gebührt für die Weg
strecke im ebenen Gelände das Kilometergeld 
nach Ahs. 1, für die bergige Strecke jenes nach 
Abs. 3. Kann ·die Höhendifferenz nicht ermittelt 
werden, so ist Abs. 2 zweiter Satz anzuwenden, 
das heißt, für jede Vierteltstunde Gehzeit ist die 
Gebühr für 1 km zu leisten. 

Abs. 4. Diese Regelung entspricht dem § 11 
Abs. 2 der Reisegebührenvorschrift. 

Zu .§ 13: Die Aufenthaltskosten umfassen die 
Kosten für die Verpflegung und die Kosten für 
die Nächtigung, Voraussetzung ist, daß diese 
Kosten unvermeidlich sind, der Zeuge also nicht 
in der Lage ist, rechtz,eitig nach Hause zu fahren, 
um ,die Mahlzeiten evnzunehmen oder zu nächti
gen. 
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Zu § 14: Abs. 1. Die Summe der Verpflegs-I grunde zu legen. Die volle Entschädigung für 
kosten entspricht ,dem Mittelwert zwischen den Zeitversäumnis ist auch selbständig Erw-erbs
Gebührenstufen 1 und 5 der Reisezulage nach tätigen auszubezahlen, sofern sie nach § 2 Abs. 1 
§ 13 Abs. 1 der Reisegebührenvorschrift. Z. 2 lit. b überhaupt A,nspruch auf eine solche 

Ahs. 2. Die Kosten für das Frühstück kann der Entschädigung haben und sie die 'Höhe des 
Zeuge nur verlang·en, wenn er die Reise vor Schadens durch eine entsprechende Bestätigung 
7 Uhr früh angetreten hat; jene für das Nacht- zu bescheinigen vermögen. Hiebei wird im Ein
mahl, wenn die Reise nach 20 Uhr beendet zelfall zu prüfen sein, welche Bestätigungent-
worden ist. spricht. 

Zu § 15: Abs. 1. Der für jede Nächtigung fest
gesetzte Betrag entspricht ebenfalls dem Mittel
wert zwischen den Gebührenstufen 1 bis 5 nach 
§ 13 Abs. 1 der Reisegebührenvorschrift. Diesen 
Betrag erhält der Zeuge ohne Nachweis über die 
Höhe der tatsächlich bezahltenNächtigungskosten, 
jedoch unter der Voraussetzung, daß er tatsäch
lich genächtigt hat und d~e Nächtigung unver
meidlich ist; sie ist es, wenn nach Beendigung der 
Vernehmung keine Möglichkeit der Rückreise an 
diesem Tag gegeben ist oder wenn die Reise zur 
Nachtzeit, das ist in der Zeit zwischen 22 Uhr 
oder 6 Uhr, angetreten oder beendet werden 
müßte, deT Zeuge also ke~ne Möglichkeit hatte, 
die Reise vor diesem Zeitpunkt anzutreten oder 
zu ibeenden. Das gilt sowohl für die Reise zur 
Vernehmung als auch für die Rückreise von der 
Vernehmung. 

Abs. 2. An manchen Orten wird der Zeuge mit 
dem Betrag von 20 S für eine Nächtigung nicht 
das Auslangen finden, zum Beispiel in größeren 
Orten oder in Kurorten. In solchen Fällen ge
bührt an Stelle des Betrages von 20 S eine höhere 
Nächtigungsgebühr :bis zum Betrag von 45 S, je
doch nur unter der Voraussetzung, daß der 
Zeuge die tatsächliche Bezahlung dieser Aus
lagen nachweist. 

Zu § 16: Als Dauer der Zeitversäumnis, für die 
eine Entschädigung gebührt, ist maßgebend die 
Zeit vom V,erlassen der Wohnung oder der Ar
beitsstätte his zur Rückkehr. Ausnahmen machen 
§ 2 Abs. 3 Z. 2 und § 2 Ahs. 4. Nicht immer 
aber wird der Zeuge nach seiner Rückkehr im 
Hinblick auf di,e Arbeitseinteilung seine Arbeit 
sofort aufnehmen können. In solchen Fällen ist 
dara.uf Bedacht zu nehmen, wann der Zeuge die 
Arbeit wieder aufnehmen kann. . 

Abs. 2. In manchen Fällen wird zwar der 
Zeuge die Tatsache, daß ihm durch seine Ver
nehmung ein Schade entstanden ist, hescheinigen 
können, nicht aber di,e Schadenshöhe; der Fall 
wird .bei selhständig Erwerbstätigen häufiger vor
kommen als bei Lohn- und Gehaltsempfängern. 
In einem solchen Fall gebührt ihm der im Abs. 2 
genannte Betrag. 

Der Abschnitt B (§§ 18 bis 36) behandelt die 
Sachv,erständigengebühren. 

Zu § 18: Abs. 1. Die Gebühr des Sachverstän
digen umfaßt die Reise- und Aufenthaltskosten, 
den Ersatz der durch seine Tätigkeit im gericht
lichen Verfahren sonst v,erursachten Auslagen, 
die Entschädigung für Zeitversäumnis und die 
Entlohnung für Mühewaltung. Die näheren 
Bestimmungen allgemeiner Art treffen die §§ 19 
bis 22, die Reisekosten regelt § 23, di,e Aufent
haltskosten § 24, den Ersatz der sonst verursach
ten Auslagen § 25, die Entschädigung für Zeit
versäumnis § 26 rund die Entlohnung für Mühe
waltung regeLn die §§ 27 bis 36. 

Abs. 2. Steht der Sachverständige im öff,ent
lichen Dienst, so erhält er - ebenso wie der 
Zeuge (vergleiche die Bemerkungen zu. § 2 
Ahs. 2) - an Stelle der Reis,e- und Aufenthalts
kosten nach ,diesem Entwurf die Reisekostenver
gütung und die Reisezulage nach den Bestim
mungen der für ihn geltenden Reis,egebühren
vorschrift. Die heim Zeugen angeführte weitere 
Voraussetzung, daß er über dienstliche Wahrneh
mungen v:ernommen werden muß, ·entfällt beim 
Sachverständigen. 

Abs. 3. Erscheint der zur Beweisaufnahme ge
ladene Sachverständige, wir,d er aber ohne sein 
Verschulden nicht gehört, so hat er - ,ebenso 
wie der Zeuge - trotzdem Anspruch auf Ver-

Zu § 17: Die Voraussetzungen, unter denen gütrung der Reise- und Aufenthaltskosten und 
eine Entschädigung für Zeitversäumnis gebührt, auf Ents,chädigung für Zeitversäumnis, aber auch 
enthält § 2 Abs. 1 Z. 2. I auf Ersatz der durch seine bereits geleistete 

Abs. J. Der voUe Ersatz der durch die Zeugen- Tätigkeit sonst verurs'achten notwendigen Aus
vernehmung erlittenen Entschädigung für Zeit- lagen. Der beim Zeugen in diesem Zusammen
versäumnis gebührt nur dann, wen.n der Zeuge hang angeführte weitere Fall, daß er ohne Vor
die Höhe dieses Betrages zu bescheinigen vermag. ladung erschienen ist und vernommen wurde,' 
Lohn- oder Gehaltsempfänger werden demnach kann beim Sachverständigen entfallen, da der 
eine BestätiguI\g ihres Dienst- oder Arbeitgebers Sachverständige vom Gericht vorerst bestellt 
beizubringen haben, aus der. hervorgeht, daß werden muß, ,ehe er in der VerhandluI\g ver
ihnen durch, ihre Zeugenpflicht pro Stunde dieser nommen wird, daher die Tatsache, ob er zur 
oder jener Betrag an Lohn oder Gehalt ent- Verhandlung geladen worden ist oder nicht, für 
gangen ist. Hiebei ist der Nettolohn{gehalt) zu- seine Vergütung ohne Bedeutung ist. 

190 der Beilagen VIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)18 von 24

www.parlament.gv.at



19 

Abs. 4. Die Gründe, die den Sachverständigen Auch der Sachverständige bedarf - ebenso wie 
im Zivilprozeß berechtigen, seine Bestellung ab- der Zeuge - für schriftliche Ansuchen um Be
zulehnen oder seine Enthebung ZIU verlangen, stimmung der Sachverständig.engebühr nicht der 
sind im § 353 ZPO., die Fälle, in denen eine Per- Unterschrift eines Rechtsanwalts. Alle Eingaben 
son im Strafverfahren nicht als Sachverständiger des Sachverständigen zrur Geltendmachung seiner 
beigezogen werden darf, im § 120 StPO. an- Gebühr sind im Hinblick auf lit. ader An- , 
geführt. Verweigert der Sachverständige die ihm I merkung zu § 14 TP. 6 des Gebührengesetzes 
obliegenden Verrichtungen, ohne daß einer dieser 1946 und Anmerkung 4 lit. g zu TP. 1 des 
Gründe vorliegt, so gebührt ihm keine Sachver- Bundesgesetzes über die Gerichts- und Justizver
ständigengebühr. waltungsgebühren gebührenfrei, da es sich bei 

Zu § 19: Abs. 1. Einer Amtshandlung können ~estimmung der. Sachverständigengebühr um 
auch mehrere Sachverständige beigezogeri wer- eme Angelegenheit der Rechtsprechung handelt. 
den. In diesem Fall wird die Sachverständigen- Abs. 2. Steht der Sachverständige im öff·ent
gebühr nicht unter den Sachverständigen geteilt, lichen Dienst - gebühren ihm daher gemäß § 18 
v,ielmehr erhält jeder die volle Gebühr. Eine Be- Abs. 2 die Reisekostenvergütung und die Reise
sonderheit ·ergibt sich für jene Fälle, in: denen zulage nach der Reisegebührenvorschrift -, so 
für Befund und Gutachten ·eineeinheitliche Ge- hat er seinen Anspruch auf .die Sachverständigen
bühr vorgesehen ist, Befund und G~tachten aber gebühr bei dem Gericht der Beweisaufnahme und 
von verschiedenen Sachverständigen abgegeben nicht bei seiner Dienststelle geltend zu' machen. 
werden (§ 36 Z. 3), und für den Fall der Ober-Er hat aber, ebenso wie der Zeuge (vergleiche die
prüfung des Gutachtens eines Sachverständigen Bemerlwngen zu § 3 Abs. 2), eine von seiner zu
durch einen anderen Sachverständigen (§ 36 ständigen Dienststelle hestätigteReiserechnung 
Z. 4). heizubringen. 

" Abs. 2. Der Richter kann dem' Sachverstän- Abs. 3. Der Sachverständige kann - ebenso 
digen' Weisungen darüber erteilen, welche Gegen-wie der Zeuge - einen angemessenen Vorschuß 
stände er zu untersuchen hat, auf welche Art und verlangen. Dieser erstreckt sich aber nicht nur 
in wel~em Umfang die Untersruchung vor- auf die Deckung der Reisekosten, sondern auf die 
zunehmen ist. Der Sachv·erständige darf über gesamten voraussichtlich entstehenden Sachver
diese Weisungen nicht hinausgehen. Er darf auch ständigengebühren. 

die Untersuchung nicht fortsetzen, wenn die his- Zu § 21: Abs. 1. Die Sachverständigengebühr 
herigen Untersuchungsergebnisse zur Abgabe von bestimmt _ anders ,als b~im Zeugen - der Rich
Befund und Gutachen hinreichen. ter. Zuständig ist jener Richter oder Vorsitzende 

Abs. 3. Nimmt der Sachverständige Verrich
tungen ohne gerichtlichen Auftrag Ooder ent
gegen den Bestimmungen des Abs. 2 vor, so 
gebührt ihm hiefür keine Vergütung. 

Zu § 20: Abs. 1. Der Sachverständige wird 
seine Gebühr in der Regel sofort bei Abgabe des 
Gutachtens ansprechen. Dies wird vor allem dann 
zweckmäßig sein, wenn der Sachverständige nicht 
weiß, ob seine Tätigkeit vom Gericht im Zuge 
des weiteren Verfahrens nochmals in Anspruch 
genommen werden wird. Er verliert nämlich 
seinen Ansprucharuf die Sachverständigengebühr, 
wenn er die Gebühr nicht birinen 14 Tagen nach 
Beendigung seiner Tätigkeit bei ,dem Gericht, 
vor dem die Beweisaufnahme stattgefunden 
hat - oder, entsprechend dem § 18. Ahs. 3, 
hätte stattfinden sollen -, geltend macht. 

Beendet ist die Tätigkeit des Sachverständigen 
dann, wenn er das letzte Mal in dieser' Sache für 
das Gericht tätig war. Hatte er zum Beispiel nur 
ein schriftliches Gutachten zu erstatten, zu dem 
er nicht mehr mündlich vernommen wird, so 
wird seine Tätigkeit mit der Aufgabe des Gut
achtens zur Post oder der persönlichen Ober
reichung bei Gericht als beendet a·nzusehen sein. 
Wird er aber über das Gutachten auch noch bei 
Gericht vernommen, dann endet seine Tätigkeit 
erst mit dem Abschluß der Vernehmung. 

des Senates, vor dem die Beweisaufnahme statt
gefunden hat oder im Falle des § 18 Abs. 3 hätte 
stattfinden sollen. Ober die Gewährung eines 
Vorschusses entscheidet der Richter, vor dem die 
Beweisaufnahme stattfinden soll. Die näheren Be
stimmungen über den bei der Bestimmung ein
zuhaltenden Vorgang enthalten die §§ 261 
Abs. 2, 263 Z. 5 lit. a und c der Geschäftsord
nung für die Gerichte I. und H. Instanz (Geo.), 
BGB!. Nr. 264/1951. 

Die Gehühr eines im öffentlichen Dienst 
stehenden Sachverständigen bestimmt ebenfalls 
das Gericht, vor dem die Beweisaufnahme statt
gefunden hat; denn § 21 enthält keine Ausnahme 
für solche Fälle. Im übrigen ist auf das zu § 20 
Abs. 2 zu diesem Punkt Gesagte zu verweisen. 

Abs. 2. Der Sachverständige hat in seinem An
trag auf Bestimmung der Gebühr die Grundlagen 
für Art und Höhe der Gebühr anzuführen und 
die erforderlichen Belege hiefür anzuschließ~n. 
Glaubt der Richter auf Grund dieser Angaben 
und Unterlagen noch nicht verläßlich über den 
Gebührenanspruch entscheiden zu können,so 
gibt ihm der Entwurf die Möglichkeit, ent
sprechende Aufklärungen vom Sachverständigen 
zu verlangen. Dies wird insbesondere dann der 
F:,tll sein, wenn die Angaben und Unterlagen 
mangelhaft sind oder sonst nicht hinreichend die 
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Höhe der angesprochenen Gebühr begründen. 
Die Aufklärung kann mündlich, fernmündlich 
oder schriftlich gesmehen. Dadurch werden Un
klarheiten und Mißverständnisse von vornherein 
aus der Welt geschafft und damit die Rechts
mittel" gegen die Bestimmung der Sachverstän
digengebühr verringert. 

Abs. 3. Nach § 428 ZPO. muß der Beschluß 
über widerstreitende Anträge und der Beschluß, 
durch den ein Antrag' abgewiesen wird, .be
gründet werden. Im Strafprozeß fehlt eine all
gemeine Bestimmung über die Begründung von 
B-eschlüssen. Nach § 263 Z. 5 lit. a und c Geo. 
muß die Sachverständigengebühr im Bestim
mungsbeschluß zergliedert werden. Dies'er Um
stand und ,die Tatsache, daß !bei Anfechtung des 
Beschlusses die Rechtsmittelinstanz wissen muß, 
von welch-en Voraussetzungen der Erstrichter bei 
Bestimmung der Gebühr ausgegangen ist, ver-

. langen die Begründung des Beschlusses in jedem 
Falle. - . 

Abs. 4. Der Beschluß ist stets in schriftlicher 
Ausfertigung zuzustellen, und zwar in Straf
sachen dem Sachverständigen, außerdem dem An
kläger (also sowohl dem Staatsanwalt als auch 
dem Su.bsidiarankläger oder dem Privatankläger) 
und jener Person, gegen die das Strafverfahren 
eingeleitet worden ist. In Zivilrechtssachen ist der 
Beschluß dem Sachverständigen, den Parteien des 

-Ver.fahrens und dem Revisor zuzusteHen, dem 
letzteren aber nur, wenn die Sachverständigen
gebühr vorläufig ganz oder zum Teil aus Amts
geldern bezahlt werden muß, das heißt also, 
wenn von den Parteien kein oder kein genügend 
hoher Kostenvorschuß erlegt worden ist, aus dem 
die Sachverständigengebühr bezahlt werden 
kann. Ausführungsbestimmungen für den Revi
sor finden sich im § 283 Geo. 

Abs. 5. Gegen die Bestimmung ,mer Sachver
ständigengebühr ist in jedem Falle in Strafsachen 
die Beschwerde, in Zivilrechtssachen der Rekurs 
zulässig. Im Zivilprozeß ist § 516 ZPO. nicht 
anzuwenden, der besagt, daß in Senatsprozessen 
vorher die Abänderung des Beschlusses beim 
Senat beantragt werden muß. 

Die Rechtsmittelfrist beträgt 14 Tage ab Zu
stellung -des Beschlusses. Lediglich in Exekutions
sachen muß die in der Exekutionsordnung für 
Rechtsmittel vorgesehene Frist von acht Tagen 
beibehalten werden, da der Beschluß über die Be
stimmung der Sachverständigengebühr manchmal 
mit anderen Beschlüssen verbunden wird; in 
einem solch,en Fall wär-e es nicht zweckmäßig, 
wenn für die einzelnen Punkte des Beschlusses 
verschieden lange Rechtsmittelfristen zu laufen 
beginnen. Ober die Beschwerde entscheidet der 
übergeordnete Gerichtshof. 

Eine vorherige Vorlage der Akten in Straf
sachen an den übergeordneten Gerichtshof, falls 
die Sachverständigengebühr eine bestimmte Höhe 

übersteigt, wie dies § 20 des gehenden Gebühren
anspruchsgesetzes, BGBL Nr. 136/1946, vorsieht, 
entfällt; dafür steht in jedem FaUe dem Ankläger 
das Beschwerderecht zu. 

Wird dem Begehren des Sachverständigen um 
Gewährung eines Vorschusses nicht stattgegeben 
oder 'ihm nur ein geringerer v.orsmuß als ver
langt gewährt, so steht ihm das üben angeführte 
Rechtsmittel zu. Gewährt hingegen der Richter 
·dem Sachverständigen den Vorschuß in der ver
langten Höhe, so gibt es dagegen kein Rechts
mittel. 

Ein weiteres Rechtsmittel g·egen die Entschei
dung des übergeordneten Gerichtshofes ist nicht 
vorgesehen. 

Zu § 22: Abs. 1. Die Sachverständigengebühr 
ist dem Sachverständigen a·u.f Grund einer Zah- . 
lungsanweisung des Richters, der die Gebühr be
stimmt (§ 263 Z. 5 lit. a Geo.), vom Rechnungs
führer aus den Amtsgeldern des Gerichts oder, 
falls hiefür ein Kostenvorschuß erlegt worden 
ist, aus diesem erst nach Rechtskraft des Bestim
mungsbeschlusses auszuzahlen, sofern nicht der 
Sachverständige die frühere Aus'zahlung aus: 
drücklich verlangt. 

Ein Kostenvorschuß für die Sachverständigen
gebühren ist im Zivilprozeß nach § 365 ZPO. 
vom Richter auf jeden Fall einer Partei auf
zuerlegen, wenn sie den Sachverständigen 'be
antragt hat und nicht das Armenrecht genießt. 
Im übrigen so 11 nach § 3 des Gerichtlichen Ein
bringungsgesetzes 1948, BGBL N r. 109, das Ge
richt in bürgerlichen Rechtssachen die Vornahme 
jeder mit Kosten verbundenen Amtshandlung 
von dem Erlag eines Kostenvorschusses abhängig 
machen, wenn die Partei, die d,j.e Amtshandlung 
bea-ntragt oder in deren Interess'e sie vorzuneh
men ist, nicht das Armenrecht genießt. 

Abs.2. Wurde die Sachverständigengebühr auf 
Verlangen des Sachverständigen :bereitS' vor 
Rechtskraft des Bestimmungsbeschlusses aus
bezahlt und die Gebühr nachträglich durch das 
Rechtsmittelgericht herabgesetzt oder über
steigt der dem Sachverstandigen ausbezahlte Vor
schuß die endgültig bestimmte Sachverständigen
gebühr, so hat der Sachverständige den zuviel be
zahlten Betrag zurückzu2:ahlen; hievon ist die 
von diesem Betrag zu entrichtende Umsatzsteuer 
abzuziehen. Die Aufforderung zur Rückzan1ung 
und der Zahlungs auftrag sind nach den Bestim
mungen des Gerichtlichen Einbringungsg-esetzes 
1948, BGBl. Nr. 109, zu erlassen. 

Zu § 23: Dem Sachverständigen gebühren nach 
Abs. 1 die gleich·en Re;isekosten wie dem Zeugen. 
Eine Aumahme verfügt Abs-. 2,' wonach dem 
Sachverständigen auf der Eisenbahn und auf 
Schiffen die Vergütung nach der hÖchsten Klas-se, 
das ist derzeit die erste Klasse, sofern· .der vom 
Sachverständi,gen benützte Zug oder das Schiff 
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diese Klasse führt, sonst nach der nächstnied- gegen gebührt dem Sachverständigen für die Zeit 
rig,eren tatsächlich geführten Klasse, das ist der- des Weges zum und vom Gericht, für die Warte
zeit die zweite KLasse, g,ebührt. Die Benützung zeit, die durch den verspäteten Beginn einer Ver
eines Beförderungsmittels, das nicht Massenbe- handlung entstanden ist, und dergleichen eine 
förderungsmittel ist oder eines eigenen Kraft- Entschädigung für Zeitversäumnis, Dies'e Ent
f,ahrzeuges ist nach Abs. 3 auch dann zulässig; schädigung gebührt allen Sachverständig·en, und 
wenn Gewicht, Umfang oder Beschaffenheh der zwar auch in jenen Fällen, in denen ein Sonde'r'~ 
Werkzeuge, Geräte oder sonstigen Gegenstände, tarif besteht. 
die der Sachverständige zur Bew,eisaufnahme mit- Abs. 2. Die Entschädigung ist unter Berück-
nehmen muß, dies rechtfertligt. sichtigung der Erwerbsverhäknisse des Sachver-

Zu § 24: Dem Sachverständigen gebühren die ständigen zu bemes'sen; maßgebend ist hiebei sein 
durchschnittlich,er Stundenverdienst für seine· gleichen Aufenthaltskos,ten wie dem Zeugen. 
private Tätigkeit. Die Vergütung is.t jedoch nach 

Zu § 25: Der Sachver~tändige hat audI noch oben begrenzt. Die Grenze ist hinsichtlich jener 
Anspruch auf Ersatz d,er durch seine Tätigkeit Sachverständigen, die ihr Gutachten auf Grund 
im gerichtlich,en Verfahren außer den Reise- und der gewöhnlichen handwerksmäßigen oder ge
Aufenthaltskosten verursachten anderweitigen schäftlichen Erfahrungen abgeben, niederer he
Aushgen. Die wichtigsten Auslag·endieser Art messen als hinsichtlich aUer übrigen Sachver
s~nd aufgezählt; es handelt sich hiebei um keine ständ~gen. 
erschöpfende Aufzählung. Abs. 3. enthält eine ähnliche Regelung, wie sie 

Von Bedeutung ist vor allem die Z. 4, die eine derzeit nach § 5 der Verol'dnung BGBI. Nr. 122/ 
bisher bestehende Zweifelsfrage löst, ob nämlich 1951 für Arzte, Tierärzte und Chemiker vorge
die Entlohnung von Hilfskräften des Sachver- sehen ist. Bei größerer Entfernung des Ortes der 
ständigen als Auslagenentschädigung zu vergüten gerichtlichen Tätigkeit von der :Wohnung und der 
ist. Die Kosten für die Verwendung von Hilfs·- gewöhnlichen Arbeits&tätte des Sachverständigen 
kräften sind dann zu vergüten, wenn die Bei- erhöht sich seine Gebühr; anders ,aber ah bisher 
ziehung der Hilfskraft durch Art und Umfang soll nicht die Entlohnung für Mühewaltung, son-

, der Tätigkeit des Sachverständigen gerechtfertigt dern die Entschädigung für Zeitversäumnis ver
ist. Gerechtfertigt wird die Beiziehung insbeson- vielfacht werden, da zwischen der Entlohnung 
dere dann sein, wenn im Hinblick auf die für Mühewaltung und der Entfernung von der 
Schwierigkeit oder den Umfang der Untersuchung Wohnung oder der Arbeitsstätte kein Zusammen
der Sachverständige diese allein überhaupt nicht hang besteht. Diese Bestimmung soll aber il,icht 
durchführen könnte oder wenn die Beiz,iehung mehr auf Arzte, Tierärzte und Chemiker be
einer Hilfskraft eLen Zeitaufwand des Sachver- schränkt bleiben, sondern für alle Sachverstä::
ständigen derart verringern wür,de, daß die Sach~ digen gelten. 
verständigengebühr auch unter Berück5'imtigung 
d K d · H'lf k f . I . h h h 11 Zu § 27: Die Mühewaltung ist nach folgenden ,er osten· er 1 's .rat SIC 1 IlJIC It ö er ste en ~ 
würde als hei alleiniger Tänigkeit des Sachver- Gesichtspunkten zu entlohnen: 
ständigen. Der Betug ,ist jedoch ~ach oben be- Für einzelne Gruppen von Sachverständigen 
grenzt; es gebührt höchstens der Höchstsatz der 5'ind Sondertarife in den §§ 28 bi,s 36 aufgestellt. 
Entschädigung für Zeitversäumnis nach § 26 BeSotehen solche, dann ist die Mühewaltung auf 
Abs. 2. Z. 6. Die Umsatzsteuer wird ebenfaUs jeden Fall danach zu entlohnen. 
unter den Barauslagenangeführt. Sie ist nach den Bestehen solme Tarife micht, dann muß unter-
gesetzlichen Bestimmungen 3Iuch von den Baraus- schieden werden: 
lagen zu entrichten. Da aber unter die Baraus- 1. Stellt das Gutachten eine wissenschaftliche 
lagen die Umsatzsteuer selbst fällt, muß ,der oder künstlerische Leistung dar oder setzt es be
Sach,verständ,ige, will er den vollen Betrag der sondere Fachkenntnisse voraus, die' onur ,durch 
Umsatzsteuer dem Gericht gegenüber geltend höhere Stud~en oder durch eingehende Schulung 
machen, derzeit einen Steuersatz von 5,54% be- oder Vorbildung erworben werden, so· hat der 
anspruchen; dies entspricht der reinen Umsatz- Richter die Entlohnung nach seinem Ermessen 
steuer von 5,25%. festzusetzen'. Die Grundlage für dieses Ermessen 

In Z. 7 wird auf § 38 Abs. 2 verwiesen; dies bildender für, die Leistung selbst notwendige 
bedeutet, daß die dort angeführte Berechnungs- Aufwand an Zeit und Mühe und die Bedacht
art anzuwenden ist. . nahme auf das für ähnliche Leistungen sonst 

Zu § 26: Abs. 1. Eine Entschädigung für Zeit- übliche Entgelt; maßgebend hiefür ist die für die 
versäurimi's gebührt nur für die Zeit, für die außergerichtliche, berufliche Tätigkeit des Sach
dem Sachverständigen nicht der Anspruch auf verständigen gebührende Entlohnung, nicht aber 
Entlohnung für Mühewaltung zusteht. Zur Mühe- ein in diesem Entwurf für ähnliche Leistungen 
waltung . gehört zum Beispiel auch die Zeit für aufgestellter Tarif. 
die Vorbereitung des Gutachtens, für die Vor-. 2. Genügen jedoch für die Sachprüfung die ge
nahme von Erhebungen und dergl,eimen. Hion- ! wöhnlichen handwerksmäßigen oder geschäft-
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lichen Erfahrung,e.n, so gebührt dem Sachverstän
digen ein fester Betrag für jede begonnene 
Stunde, der für einen Tag nach oben begrenzt ist. 
Zu berücksichtigen ist der für die Leistung selbst 
notwendige Zeitaufwand: 

, Zu §§ 28 bis 36: Diese Paragraphe~ setzen Son~ 
dertarife für die Tätigkeit gewisse.r Gruppen v~n 
Sachverständigen fest. Die §§ 28 bis 34, und 36 
Z. 1 bis 6 s,ind sowohl in Zivilrechtssachen als 
auch in Strafsachen anzuwenden. § 35 ist auf das 
Exekutionsverfahren, § 36 Z. 7 auf den Zivil
prozeß besehränkt. Die Tarif.e ·enthalten in der 
Regel feste Beträge und nicht wie 'bisher Höchs,r
beträge oder Rahmensätze. 

§ 28 setzt die Entlohnung für Ärzte, § 29 für 
Fachanthropologen, § 30 für Tierärzte und § 31 
für Chemiker fest. Das Schema wurde gegenüber 
der ·derzeitigen Regelung in .der Verordnung vom 
23. Mai 1951, BGBI. Nr. 122, vereinfacht. Für 
die Gebühren der Fadlanthropologen wurd·e ein 
eigener Tarif gesch.affen. 

Weitere Tarife sind im § 32 für Kraftfahr
sachverständige, im § 33 für Buchsachverständige, 
im § 34 für die Schätzung von Häusern und' Bau
gründen und im § 35 für die Schätzung von ge
wöhnlichen Gebrauchsgegenständen im Exeku
tionsverfahren erstellt. 

Leistungen der ,in den §§ 28 bis 31 genannten 
Sachverständigen, die nicht in diesen Tarifen an
geführt sind, sind gemäß § 36 Z. 1 unter Bedacht
nahme auf die für ähnliche Leistungen in den 
Tarifen der §§ 28 bis 31 festgesetzte Vergütung 
zu entlohnen. 

Bei den in den §§ 28 bis 32 fes.tgesetzten Ge
bühren handelt es glich in der Regel um einheit
liche Gebühren für die Untersuchung samt Be
fund und Gutachten, wobei es gleichgültig ist, ob 
sie ,schriftlich oder mündlich erstattet werden. 
Stammen Befund und Gutachten von verschie
denen Sachverständigen, so w.ird die einheitliche 
Gebühr auf die Sachverständigen nach dem im 
§ 36 Z. 3 festgesetzten Sch!lüs~eI aufgeteilt. 

Für die Teilnahme an einer Verhandlung, an 
einem gerichtlichen Lokalaug.emchein oder an 
einer gerichtlichen Erhebung haben Sachverstän
dige, deren Gebühr durch Tarif festgesetzt ist, 
neben dem Anspruch auf die Gebühr für Befund 
und Gutachten außerdem noch Anspruch auf die 
im § 36 Z. 5 festgesetzte Zeitgebühr. 

Die Entlohnung für Leistungen, für die kein 
Tarif besteht, bestimmt der Richter unter Be
damtnahme auf die Regelung des § 27 Z. 2 lit. a 
nach sleinem Ermessen; eine Ausnahme s·chafft 
§ 36 Z. 1. 

, Zu § 32: Die Gebühr des Sachversltändigen für 
das Kraftfa:hrwes·en wird in besonders schwierigen 
Fällen vom Rich·ter gemäß § 27 Z. 2 lit. a nach 
seinem Ermessen bestimmt, wobei als weitere 
Voraussetzung noch hinzukommen muß, daß in 

Zivilrechtssachen der Wert des Verfahrensgegen
standes 50.000 S, übersteigt, in Strafs,achen,es sich 
um ein Verbrechen oder ein Vergehen handelt. 

Zu §' 33: Buchsachverständigen gebührt eine 
Zeitgebühr, die verschieden hoch iSlt für Vorar
beiten, Informationen und den Befund einerseits 
und für das Gutachten anderseits. 

Auch die Gebühr für diese Sachverständigen 
wir·d in gewissen Fällen unter den im Abs. 2 ge
nannten Voraussetzungen, ebenso wie im § 32 
Abs. 2, vom Richter gemäß § 27 Z. 2 Ht. a nach 
seinem Ermessen bestimmt. 

Zu § 34: Sachverständigeri, die Häuser oder 
Baugründe zu sdlätzen haben, wobei die Schätzung 
besondere fachlidle Kenntnisse voraussetzt, ge
bührt ein nach dem Sdlätzwert abgestufter fester 
Betrag für Mühewaltung. 

Zu § 35: Sachverständigen, die gewöhnliche 
Gebrauchsgegenstände im Exekutionsverfahren 
schätzen, gebührt ein fester Betrag für jt:de 

. Stunde des Schätzungsaktes. Es' handelt s,i'ch hiebei 
um einen Sonderfall des § 27 Z. 2 lit. b. 

Zu § 36: Die FälILe' der Z. 1, 3 und 5 wurden 
bereits zu den §§, 28 ff. besprochen. 

Nach Z. 2 erhalten die in den §§ 28 bis 31 
genannten Sachverständigen, die ihr Gutachten 
bloß.auf Grund des Akteninhalts oder der Ver
handlungsergebnisse abgeben, eine gering'ere Ge
bühr. Daneben erhalten s,ie für die Teilnahme an 
einer Verhandlnug usw. auch die Zeitgebühr nach 
Z.5. 

Nach Z. 4 gebührt den Sachverständigen, deren 
Gebühren im Tarif festgesetzt sind, die doppelte 
Gebühr, wenn der Sachverständige das Gutadlten 
eines anderen Sachverständigen zu überprüfen 
hat; denn solche überprüfungen werden in der 
Regel schwierig sein. 

Nach Z. 6 gebührt dem Sachverständig.en für 
das Studium eines Aktenbandes eine Rahmen
gebühr, deren Höhe sich iIll Einzelfall nach dem 
Umfang des Bandes und der Schwierigkeit der 
Materie richten wird. 

Z. 7 schaftt eine Sonderbestimmung für Sadl
verständigengebühren im Zivilprozeß. Der Rich
ter hat dem Sachverständigen eine höhere Gebühr, 
als nach den Bestimmungen dieses Entwurfes ge
bühren würde, danlll zuzusprechen, wenn .die 
Parteien des Prozesses damit einverstanden sind, 
sich zur Zahlung dieser höheren Gebühr ver
pflichten und ·der Sachverständige auf die Bezah
lung der Gebi,ihr aus den Amtsgeldern ·des Ge-
6chts (§ 5) verzichtet. Zahlen die Parteien diese 
Gebühr dem Sachverständigen nicht, so kann er 
verlangen, daß das Gericht diese Gebühr nach 
§ 1 Z. 7 des Gerichtlichen Ein!brin:gung~gesetzes 
1948, BGBI. N r. 109, für ihn einbringt. 

Diese Bestimmung ist nicht auf die Entlohnung 
für Mühewaltung beschränkt. Sie bezieht sich 
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nach der Fassung des Entwurfes vielmehr auch I als der Zeuge, vielfach längere Zeit bei Gericht 
auf die Reise- und Aufenthaltskosten und die benötigt. Sie könnten daher insofern Schaden 
Entschädigung für Zeitversäumnis. erleiden, als ihnen diese Zeit in die Bemessungs-

Die Erklärungen der Parteien und des Sach- grundlage für die Sozialversicherung nicht ein
verständigen sind dem Gericht gegenüber abzu- gerechnet wird. Der Sozialversicherungsbeitrag 
geben und im Akt zu vermerken. I soll daher für diese Zeit vom Dienstgeber weiter 

Abschnitt' C (§§ 37, 38) behandelt die Ge- bezahlt werden, damit die Pflichtversicherung 
b··h d D I h nach § 11 Abs. 3 ASVG., BGBl. Nr. 189/1955, 

u ren er 0 metsc e. weitertbesteht. Demnach hat ,der Dienstnehmer 
Zu § 37: Die Dolmetsche sind eine besondere den erhalte~en Sozialversicherungsbeitrag dem 

Gruppe von Sachverständigen. Für sie sind daher Dienstgeber abzuführen. Auch die allgemeinen 
grundsät,zlich die Bestimmungen, die für Sach- Bestimmungen über die Zeugengebühr (§§ 2 bis 
verständige gelten, anzuwenden, und zwar .die 5) sind anzuwen.den. Die Geschwornen, Schöffen 
allgemeinen Bestimmungen (§§ 18 bis 22), die und Vertrauenspersonen haben keinen Anspruch 
Vorschriften über die Reisekosten (§ 23), die auf die Gebühr, wenn sie rhrer Pflicht nicht nach
Aufenthaltskosten (§ 24), den Ersatz der sonst kommen. Ihnen steht das Rechtsmittel der Be
verursachten notwendigen Auslagen (§ 25) und schwerde an den Präsidenten des Gerichtshofes 
die Entschädigung für Zeitversäumnis (§ 26). gegen die Bestimmung der Gebühr zu. 
Nicht anzuwenden sind jedoch die Bestimmungen ' 
über die Entlohnung für Mühewaltung. Hiefür Abschnitt E (§ 40) behandelt die Gebühren der 
gilt ein eigener Tarif (§ 38). Vertrauenspersonen in den im Geschwornen

Zu § 38: Die Entlohnung ist abgestuft je nach 
der Art der übersetzung. 

Bei' schriftlicher übersetzung wird unterschie
den zwischen der übersetzung ins Deutsche und 
der übersetzung in die fremde Sprache. über
setzungen in fremde Sprachen sind schwieriger 
als solche aus der fremden Sprache; daher sollen 
sie auch doppelt so hoch entlohnt werden als die 
übersetzungen aus der fremden Sprache. 

Schriftliche übersetzungen, bei denen entweder 
das zu übersetzende Schriftstück mit lateinischt:n 
Buchstaben geschrieben ist oder bei denen für die 
übersetzung in die fremde Sprache lateinische 
Buchstaben zu verwenden sind, sollen niederer 
entlohnt werden als Schriftstücke mit anderen 
Schriftzeichen, weil übersetzungen der letzt
genannten Art in der Regel besonders schwierig 
sind. . 

Für die Zuziehung zu einer Vernehmung, bei 
. der der Dolmetsch mündlich zu übersetzen hat 
(z. B. wenn ein Zeuge der deutschen Sprache 
nicht mächtig ist) oder bei der er über eine 
schriftliche übersetzung Auskunft geben soll, 
gebührt ihm eine Zeitgebühr. 

Abschnitt D (§ 39) behandelt die Gebühren der 
Geschwornen und Schöffen und der Vertrauens
personen in den im Geschwornen- und Schöffen
listengesetz zur Bildung der Jahreslisten berufe
nen Personen. 

Diese Personen haben den gleichen Anspruch 
wie die Zeugen. Ihnen gebühren daher Reise- und 
Aufenthaltskosten sowie Entschädigung für Zeit
versäumnis nach den Bestimmungen der §§ 6 bis 
17. Sie haben aber auch Anspruch auf den vollen 

. Sozial versicherungs- und Arbeitslosenversiche-
rungsbeitrag (Anteile des Dienstgebers und des 
Dienstnehmers) für die Zeit, in der ihnen Lohn 
oder Gehalt durch ihre Tätigkeit bei Gericht 
entgeht. Solche Personen werden nämlich, anders 

und Schöffenlistengesetz zur Bildung der Urlisten 
berufenen Kommissionen. 

Dies~ Regelung entspricht im wesentlichen 
jener der Verordnung ,BGBl. Nr. 2/1947, mit 
gewissen Anpassungen an die Vorschriften über 
die in diesem Entwurf geregelten Zeugengebüh
ren. Diese Vertrauenspersonen haben ebenfalls 
Anspruch auf die Sozialversicherungsbeiträge 
(vgl. die Ausführungen zu § 39). 

Zu Artikel II (§ 41): § 41 ändert zwei Be
stimmungen der Zivilprozeßordnung: 

1. § 349 Abs. 2 ZPO. muß deshalb geändert 
werden, weil er die Regelung enthält, daß die 
Beschlüsse, durch welche die Leistung eines V or
schusses an den Zeugen nach § 346 ZPO. auf
getragen wird, durch ein Rechtsmittel nicht an
gefochten werden können. § 346 ZPO. wird aber 
aufgehoben (§ 43 Z. 1), da seine Bestimmungen 
in den vorliegenden Entwurf übernommen wor
den sind. Nunmehr enthält § 4 Abs. 4 letzter 
Satz des Entwurfes den Ausschluß des Rechts
mittels gegen die Gewährung eines Vorschusses 
an den Zeugen. 

2. § 365 ZPO. enthält derzeit fünf Absätze. 
Hievon müssen die ersten vier Absätze entfallen, 
da die darin enthaltene Regelung der Sachver
ständigengebühr nunmehr in diesen Entwurf 
übernommen worden ist. Lediglich der bisherige 
fünfte Absatz enthält eine rein verfahrensrecht
liche Vorschrift, nämlich die Auferlegung eines 
Kostenvorschusses an eine Partei und die Rechts
folgen, die sich aus dem Nichterlag dieses Kosten
vorschusses ergeben. Diese Regelung muß daher 
in der ZPo. verbleiben. 

Artikel III (§§ 42 bis 45) enthält die Schluß
und übergangsbestimmungen. 

Zu § 42: Abs. 1. Der Entwurf soll am ersten 
Tage des auf die Kundmachung folgenden zwei
ten Monats in Kraft treten. 
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Abs. 2. Er soll auf alle Gebühren für eine 
Tätigkeit, die nach dem Inkrafttreten des Ent
wurfs beendet worden ist, angewendet werden. 

Diese Regelung geht von der Erwägung aus, 
daß die Gebühr in der Regel erst nach Beendi

-gung der Tätigkeit in Anspruch genommen wer
den kann und die Zuerkennung einer verschie
den hohen Gebühr für eine einheitliche Tätig
keit, die teils vor dem Inkrafttreten, teils nach 
dem Inkrafttreten des Entwurfs geleistet wird, 
unzweckmäßig wäre; eine solche Regelung würde 
auch den Verwaltungsaufwand erhöhen. 

Die Tätigkeit des Zeugen wird mit dem Ab
schluß seiner Vernehmung beendet sein, über die 
Beendigung der Tätigkeit des Sachverständigen 
ist auf die Ausführungen zu § 20 zu verweisen. 

Abs. 3. Diese Bestimmung will eine Zweifels
frage lösen, die sich bisher' in der Praxis er
geben hat. 

Zu § 43: Dieser Paragraph zählt erschöpfend 
jene Bestimmungen auf, die mit dem Inkraft
treten des Entwurfs aufgehoben werden, weil sie 
die gleiche Materie regeln. ' 

Zu § 44: Verschiedene Rechtsvorschriften ver
weisen auf Bestimmungen, die durch diesen Ent-

wurf aufgehobe~ oder abgeändert werden. Hier 
ist vor allem auf die Vorschriften zu verweisen, 
die für die Gebühren der Beisitzer bei außer
ordentlichen Gerichten oder bei Kommissionen 
die Bestimmungen des Gebührenanspruchs
gesetzes, BGBl. N r. 136/1946, insbesondere jene 
über die Gebühren der Schöffen, für anwendbar 
erklären. 

Zu § 45-: Dieser Paragraph enthält die Voll
zugsklausel. 

III. 

Dieser Entwurf verursacht keinen erhöhten 
Verwaltungsaufwand; er bewirkt vielmehr aus 
den eingangs erwähnten Gründen eine Ver
waltungsvereinfachung. 

Die durch die Erhöhung der Gebühren be
wirkte Mehrbelastung des Bundes läßt sich nur 
annähernd ermitteln, weil die Gebühren sowohl 
in Zivilrechtssachen als auch in Strafsachen zum 
Teil von den Parteien des Verfahrens eingebracht 
werden. Schätzungsweise muß mit einet jähr
lichen Erhöhung der Ausgaben um ungefähr 
3 Millionen Schilling gerechnet werden. Die Be
deckung hiefür ist bei Kapitel 10 Titel 3 § 3 
Punkt 29 "Rechtspflege" gegeben. 

190 der Beilagen VIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)24 von 24

www.parlament.gv.at




